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Bericht der Geschäftsführung

Liebe Delegierte,

liebe Kreistagsabgeordnete,

der Berichtszeitraum war insbesondere geprägt von der 

vorgezogenen Wahl auf Bundesebene und den in diesem 

Kontext getroffenen Entscheidungen, insbesondere 

dazu, ein schuldenfinanziertes Sondervermögen „Infra-

struktur und Klimaschutz“ zu schaffen, an dem explizit 

auch die kommunale Ebene partizipieren soll. 

Die Finanzsituation hat sich im vergangenen Jahr weiter 

verschärft. Aktuell befinden sich die Kommunen in der 

schwersten Finanzkrise der letzten Jahrzehnte. Wäh-

rend die Kreise 2023 noch befriedigende Ergebnisse 

erwirtschaften konnten, mussten 2024 bereits neun 

Kreise Defizite ausweisen. Die Planungen für 2025 und 

2026 gehen von einer weiteren Verschlechterung der 

Finanzsituation aus – insbesondere die Sozialausgaben 

steigen weiter und belasten auch die kommunalen 

Haushalte. 

Insofern war es aus Sicht der Kommunen ein absolut fal-

sches Signal, dass die Landesregierung – angesichts 

der eigenen Handlungsnotwendigkeiten aufgrund ei-

nes zunehmend defizitären Haushalts – eine Konsolidie-

rung jedenfalls für das Jahr 2025 auch zu Lasten der 

Kommunen betrieben hat. Im Berichtszeitraum hat sich 

gezeigt, dass angesichts dieser angespannten Haus-

haltslage die Verhandlungen mit der Landesregierung 

zu vielen verschiedenen Themen nicht einfacher gewor-

den sind. Da aber vor Ort das Gemeinwesen gestaltet 

wird und die Kommunen mit ihren gesetzlichen, insbe-

sondere aber auch ihren freiwilligen Aufgaben das Le-

ben in Schleswig-Holstein lebenswert machen, können 

die Kommunen nicht akzeptieren, dass fehlender Ein-

sparwille auf Landesebene zu Eingriffen in die kommu-

nale Finanzausstattung führt. 

Vor diesem Hintergrund hat die Mitgliederversamm-

lung im Herbst 2024 mit einer Resolution ihre Forderun-

gen an Landesregierung und Landtag bekräftigt. U. a. 

haben die schleswig-holsteinischen Kreise gefordert, 

	· dass die für das Jahr 2025 und die Folgejahre geplanten 

Kürzungen, die die Kreise unmittelbar betreffen – Strei-

chung der Dynamisierung im ÖPNV: rd. 31,7 Mio. Euro 

bis 2030, und Reduzierung der Straßenbau-Mittel: 84 

Mio. Euro bis 2030 – angesichts der Haushaltslage der 

Kreise nicht realisiert werden,

	· dass das Land stattdessen seine eigenen Einsparpo-

tenziale nutzt, indem ein Abbau von Landesaufgaben 

erfolgt und der Aufwuchs des Personalbestandes beim 

Land – mit Ausnahme von Justiz, Polizei und Schule – 

endlich gestoppt wird,

	· und dass Eingriffe in den Kommunalen Finanzausgleich 

jetzt und zukünftig unterbleiben.

Angesichts der aktuellen Finanzsituation – und auf-

grund des Umstandes, dass die Landesregierung für 

2025 an ihren ursprünglichen Konsolidierungsplänen 

weitgehend festgehalten hat – handelt es sich dabei um 

Forderungen, die aktueller denn je sind – auch wenn es 

mittlerweile gelungen ist, einige finanzielle Themen mit 

der Landesregierung auch in unserem Sinne zu regeln, 

bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der Kommu-

nen bestehen.

Die Finanzierung des Landesanteils an der Städtebau- 

förderung aus dem Finanzausgleich ist nichts anderes 

als ein Griff in kommunale Kassen – und dies, in der Ge-

setzesbegründung einen Satz dazu zu verlieren, wie 

dies vor dem Hintergrund der Anforderungen des Lan-

desverfassungsgerichts an einen bedarfsgerechten Fi-
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nanzausgleich gerechtfertigt werden kann. Angesichts 

der defizitären Kommunalhaushalte – die geplanten De-

fizite liegen im aktuellen Jahr bei ca. 1 Mrd. Euro – steht 

die Frage im Raum, ob eine verfassungsgerichtliche 

Überprüfung dieser Maßnahme des Landes angezeigt 

ist. Eine Vielzahl von Gemeinden, die sich originär ge-

gen die Dotierung der Schlüsselmasse für die zentralen 

Orte wenden, haben mittlerweile auch hinsichtlich des 

neuen Vorwegabzugs ein Klageverfahren vor dem Lan-

desverfassungsgericht angestrengt. 

Aber auch die Kürzungen außerhalb des Finanzaus-

gleichs wiegen weiter schwer: Der schrittweise Rückzug 

des Landes aus der Finanzierung des kommunalen 

ÖPNV und der gleichzeitige Kostenanstieg durch zu-

sätzliche gesetzliche Anforderungen an den ÖPNV 

(Clean Vehicle Directive, § 30 EWKG) bilden Rahmenbe-

dingen, die es den Kreisen als kommunale Aufgaben-

träger nahezu unmöglich machen, das in den vergange-

nen Jahren deutlich ausgeweitete ÖPNV-Angebot auf 

Dauer aufrecht zu erhalten. Mobilitätswende im ländli-

chen Raum kann mit kaputtgesparter Infrastruktur und 

einem ausgedünnten ÖPNV-Angebot nicht gelingen. 

Die Mitgliederversammlung im Frühjahr 2025 hat auch 

vor dem Hintergrund dieser Maßnahmen daher die 

Landesregierung aufgefordert, den überwiegenden 

Teil der Mittel – nämlich 75 Prozent – aus dem schles-

wig-holsteinischen Anteil am Sondervermögen den 

Kommunen zur Verfügung zu stellen. Begründen lässt 

sich dies mit der zentralen Rolle der Kommunen für die 

Daseinsvorsorge – insbesondere in den Bereichen 

Straßen, Schulen, frühkindliche Bildung, Verwaltungs-

gebäude, Digitalisierung, Energienetze und öffentli-

cher Nahverkehr. Die Kernforderungen der Kommunen 

lauten:

	· eine faire Verteilung der Mittel, basierend auf dem tat-

sächlichen Investitionsbedarf,

	· pauschale Zuweisungen statt bürokratischer Förder-

programme, da die Kommunen ihre Bedarfe selbst am 

besten kennen, 

	· keine zusätzlichen Zweckbindungen oder gesetzliche 

Kofinanzierungspflichten.

Am 17. Juni dieses Jahres konnten die Kommunalen 

Landesverbände dann eine Einigung mit der Landesre-

gierung zu einigen wichtigen finanziellen Fragen her-

beiführen. Grundlage war ein umfassendes Positions-

papier der Kommunalen Landesverbände, das den 

dringenden Handlungsbedarf aufgrund der derzeit 

sehr angespannten und sich weiter verschlechternden 

Haushaltslage beschreibt. Die Einigung beinhaltet fol-

gende Eckpunkte:

	· Sondervermögen: Vom schleswig-holsteinischen Anteil 

des 100 Mrd.-Sondervermögens erhalten die schles-

wig-holsteinischen Kommunen 62,5 Prozent (das Land 

37,5 Prozent). Dies ist eine Gesamtsumme von 

2.162.500.000 Euro über 12 Jahre (jährlich also ca. 180 

Mio.). Die Verteilung der Mittel soll pauschal als Zuwei-

sung und nicht über Förderprogramme erfolgen. Das 

Land wird keine Vorgaben für die Verwendung der Mit-

tel oder deren Nachweis vorsehen, die über bundes-

rechtliche Vorgaben hinausgehen. 

Um einen Abfluss der Mittel zu gewährleisten, ist es 

aus Sicht der Kommunen zudem erforderlich, dass 

bürokratische, aber auch materiell-rechtliche Hemm-

nisse gemeinsam identifiziert und gezielt beseitigt 

werden. Hierzu sollte ein Verfahren etabliert werden, 

mit dem bei konkreten Baumaßnahmen, die aus den 

Mitteln des Sondervermögens finanziert werden, auf-

tretende Schwierigkeiten im Zweifel bei einer „Clea-

ringstelle“ gemeldet werden können, die alle Mög-

lichkeiten der (verfahrensmäßigen) Beschleunigung 

prüft und – soweit landesrechtlich möglich – die ent-

sprechende Anpassung der Rahmenbedingungen 

einleitet.

	· Investitionen Ganztag: Es wurde vereinbart, dass das 

Förderprogramm zur Finanzierung des Ganztagsaus-

baus an Grundschulen (und Förderzentren) neben dem 

kommunalen Anteil am Sondervermögen unverändert 

und mit zusätzlichen Landesmitteln weitergeführt wird. 

Es bleibt bei einer Erstattungsquote von 85 Prozent, 

eine Deckelung ist nicht vorgesehen. Dies bedeutet, 

dass die derzeit noch vorliegenden Anträge (Volumen 

ca. 220 Mio. Euro) demnächst beschieden und weitere 

Anträge gemäß der Förderrichtlinie gestellt werden 

können.
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	· Betriebskosten Ganztag: Die Landesregierung hat zu-

gesagt, dass der ursprüngliche Richtlinien-Entwurf 

grundlegend überarbeitet wird und anstelle eines För-

derprogramms ein Erstattungsmechanismus auf Ist-Kos-

ten- und Pauschalen-Basis treten soll. Dieser soll sicher-

stellen, dass die Schulträger, wie bereits 2023 verein-

bart, 75 Prozent ihrer Kosten erstattet bekommen und 

wurde in einer weiteren Vereinbarung am 15. Juli kon-

kretisiert. Die getroffene Vereinbarung sieht im Ver-

gleich zur bisher seitens des Bildungsministeriums fa-

vorisierten Richtlinie ein schlankeres und verwaltungs-

ärmeres Verfahren vor. 

Im Herbst ist es dann auch gelungen, die Verteilung 

des kommunalen Anteils zwischen den Kommunalen 

Landesverbänden zu verabreden. Bei Abwägung ver-

schiedener Ansatzpunkte, die als Indizien für eine sach-

gerechte Verteilung zwischen den Kommunalgruppen 

und zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften he-

rangezogen werden können, stellt eine solche Verstän-

digung selbstverständlich am Ende einen politischen 

Kompromiss dar. 

Die Kommunalen Landesverbände werten es als positi-

ves Signal einer geschlossenen „kommunalen Familie“, 

dass auch in Zeiten angespannter Haushaltslagen in 

nahezu allen Kommunen, die naturgemäß zu einer ho-

hen Erwartungshaltung führen, zwischen den Vorsit-

zenden eine Verständigung herbeigeführt werden 

konnte. 

In die Ermittlung der Anteile der Kommunalgruppen 

sind insbesondere folgende Parameter eingeflossen: 

der in § 19 Abs. 10 FAG niedergelegte Schlüssel für die 

Verteilung weiterer Finanzmittel für Infrastrukturmaß-

nahmen, der hohe Investitionsbedarf in öffentliche Ein-

richtungen mit überörtlicher Funktion, der Anteil der 

Kommunalgruppen an den kommunalen Gesamtinvesti-

tionen, die Einwohnerzahlen, der Investitionsrückstand 

in vielen Bereichen kommunaler Infrastruktur sowie der 

Anteil der Kommunalgruppen an der Schlüsselmasse 

des Kommunalen Finanzausgleichs. Berücksichtigung 

haben zudem die zusätzlich vom Land bereitgestellten 

Mittel für Investitionen in den Ganztag und die mit der 

Umsetzung des Krankenhaustransformations-Fonds 

verbundenen zusätzlichen kommunalen Belastungen in 

den nächsten Jahren gefunden. 

Auf dieser Basis haben die Vorsitzenden der Kommuna-

len Landesverbände am 16. Oktober 2025 folgende 

Verteilung des kommunalen Anteils (62,5 Prozent) in 

Höhe von 2.144.250.000,00 Euro verabredet: 

	· Die schleswig-holsteinischen Kreise erhalten einen Be-

trag von 575.083.333,33 Euro, was einer Quote von 

26,81979 Prozent am kommunalen Anteil entspricht. 

	· Die kreisfreien Städte erhalten einen Betrag von 

556.083.333,33 Euro, was einer Quote von 25,9337 Pro-

zent am kommunalen Anteil entspricht. 

	· Die verbleibende Summe von 1.013.083.333,33 Euro, 

was einer Quote von 47,24651 Prozent am kommunalen 

Anteil entspricht, entfällt auf die kreisangehörigen Städ-

te und Gemeinden im Land. 

Am 10. Oktober hat die Landesregierung ebenfalls be-

kannt gemacht, welche Schwerpunkte mit dem schles-

wig-holsteinischen Landesanteil am 500 Mrd.-Sonder-

vermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ gesetzt 

werden sollen. Neben den 62,5 Prozent der Mittel, die 

den Kommunen pauschal zur Verfügung gestellt wer-

den, adressiert das Land weitere kommunale Themen – 

dies ist aus Sicht der Kommunen zu begrüßen, wird 

aber, wie das Sondervermögen in Gänze, die derzeit 

schwierige finanzielle Situation der kommunalen Haus-

halte nicht wirklich verändern. 

Neben 25 Mio. Euro für den Neubau und die Sanierung 

von insbesondere kommunalen Schwimmsportstätten 

sind vor allem der Aufbau eines Zentrums für Bevölke-

rungsschutz und Zivile Verteidigung sowie die Erweite-

rung und Weiterentwicklung der Landesfeuerwehr-

schule in eine Akademie für Bevölkerungsschutz und zi-

vile Verteidigung im kommunalen Interesse. Nicht ohne 

Grund haben sich der jährliche Austausch der schles-

wig-holsteinischen Landrätin und Landräte mit den Kol-

legen aus Sachsen-Anhalt am 1. und 2. Oktober in Ha-

velberg sowie eine Vorstands- und Landräteklausur im 

Frühjahr schwerpunktmäßig mit den Herausforderun-

gen im Bereich der zivilen Verteidigung befasst. Ver-

treterinnen und Vertreter der Kreise in Schleswig-Hol-

stein diskutierten u a. mit Staatssekretärin Magdalena 

Finke (Innenministerium) und Oberst Michael Skamel 

(Landeskommando), welche konkreten Anforderungen 

die Bundeswehr an die Kommunen, vor allem die Kreise 

in ihrer Rolle als untere Katastrophenschutzbehörden, 

hat und wie die Zusammenarbeit von Land, Kommunen 

und Bundeswehr in Schleswig-Holstein gestaltet wird. 

Auch wenn vieles noch unklar ist und die Kommunen 

auf verlässliche und planbare Rahmenbedingungen von 

Bund und Ländern angewiesen sind, zeigt sich doch, 

dass der Weg über eine enge Zusammenarbeit – in der 
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Task Force „Zivile Sicherheit“ – der richtige ist. In nächs-

ter Zeit werden auch Entscheidungen zur Finanzierung 

zu treffen sein: Dabei wird es darauf ankommen, dass 

möglichst viel der kommunalen Aufwendungen seitens 

des Bundes finanziert werden Die Möglichkeiten zusätz-

licher Verschuldung zu diesem Zweck auf Bundesebene 

und das Sondervermögen des Bundes bieten hier Po-

tenzial, um möglichst viele Mittel aus dem schles-

wig-holsteinischen (Landes-)Anteil am Sondervermö-

gen für andere Zwecke verwenden zu können.

Erfreulich ist auch, dass es ein gemeinsames Verständ-

nis von Landesregierung und Kommunen gibt, wie der 

Mittelabfluss aus dem Sondervermögen unbürokratisch 

und bei Anerkennung weitgehender kommunaler Ge-

staltungsfreiheit erfolgen kann. Wir sind zuversichtlich, 

dass die Umsetzung gelingt und erforderliche Voran-

meldungen beim Bund, der Prozess der Auszahlung der 

Mittel sowie Berichts- und Prüfpflichten auf ein Mini-

mum reduziert werden können. Insofern wäre es gut, 

wenn dies ein Muster auch für andere Förderprogram-

me wird und die Finanzbeziehungen zwischen Kommu-

nen und Land insgesamt eher pauschal – über den Fi-

nanzausgleich – gestaltet werden und nicht über klein-

teilige Förderprogramme. Der mit der Landesregierung 

verabredete Prozess zur Neuordnung der Finanzströme 

sollte daher schnell und mutig angegangen werden.

Neben dem Sondervermögen besteht eine Möglichkeit 

der Länder zu weiterer Verschuldung. Wie auch auf 

Bundesebene darf die erleichterte Aufnahme von Kre-

diten aber nicht dazu führen, dass strukturelle Maßnah-

men zur Haushaltskonsolidierung nicht weiterverfolgt 

werden: Aufgabenkritik, Aufgabenreduktion, Ver-

schlankung von Prozessen, Abbau von Doppelzustän-

digkeiten sowie die Entbürokratisierung, z. B. von För-

derverfahren, müssen konsequent in den Blick genom-

men werden. Soweit zusätzlicher Spielraum entsteht, 

müssen die Kommunen im Land hinreichend daran par-

tizipieren. Entbürokratisierung und die Beschleunigung 

von Planungsprozessen sind zudem erforderlich, um 

die zusätzlichen finanziellen Mittel auch schnell und 

nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes „auf die Stra-

ße zu bekommen“. 

An einem Punkt können die Pläne der Bundesregierung 

Impuls für Schleswig-Holstein sein: So haben die Kom-

munalen Landesverbände schon zum Landeshaushalt 

2025 eigene Einsparvorschläge formuliert und das 

Land u. a. aufgefordert, bei eigenen Aufgaben zu spa-

ren. Der Vorschlag, den Personalbestand des Landes 

um 1,5 Prozent zu reduzieren, liegt noch deutlich unter 

dem, was sich der Bund mit einer Reduktion um jährlich 

2 Prozent vorgenommen hat. Übertragen auf Schles-

wig-Holstein würde dies, lässt man die Bereiche Bil-

dung, Justiz und Polizei außen vor, eine Reduktion um 

ca. 250 Stellen pro Jahr (in Summe 1.000 Beschäftigte) 

und damit eine Ersparnis von 25 Mio. Euro p. a. (bzw. 

nach vier Jahren von 100 Mio. Euro p. a.) bedeuten. Wir 

erwarten von der Landesregierung, dass sie ebenfalls 

mindestens einen so ambitionierten Kurs verfolgt. An-

ders als auf Bundesebene, wo ein weiteres Ministerium 

geschaffen wurde, wäre auch die Reduktion von Minis-

terien und Landesbehörden ein richtiges Signal. Auch 

der Abbau von Beauftragten, die Reduktion der perso-

nellen und sächlichen Ausstattung der Beauftragten 

bzw. die Rückführung auf deren Kernaufgaben (Bei-

spiel: Datenschutzaufsicht) kann beispielgebend sein. 

Nicht nur Anzahl und Ausstattung der Landesbeauf-

tragten, sondern auch die kommunalen Verpflichtungen 

zur Bestellung von Beauftragten für eine Vielzahl von 

Themen müssen auf den Prüfstand. Die Kommunalen 

Landesverbände werden die Landesregierung trotz 

neuer finanzieller Spielräume nicht aus der Pflicht ent-

lassen, Einsparungen vorzunehmen und so eine aus-

kömmliche Finanzierung der Kommunen sichern zu 

können.

Bei diesen und anderen Themen ist es unerlässlich, als 

Landkreistag beständig und deutlich die Position der 

elf Kreise in Schleswig-Holstein in die Diskussion einzu-

bringen. Auch wenn dies im vergangenen Jahr erfolg-

reich gelungen ist, wird die Durchsetzung unserer Inter-

essen angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen 

aber sicher schwerer. Dennoch können wir zuversicht-

lich bleiben: Die Gremien des Landkreistages und die 

Geschäftsstelle sind und bleiben schlagkräftig und mo-

tiviert – und das, obwohl auch die Geschäftsstelle des 

Landkreistages selbst vor großen personellen Verände-

rungen steht. Im Zuge seiner Ernennung zum Staatsse-

kretär, wird mit Sönke Schulz einer der beiden Verfasser 

dieses Vorwortes den Landkreistag nach fast zehnjähri-

ger Tätigkeit als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

verlassen. Dies möchten wir zum Anlass für zwei per-

sönliche Abschiedsworte nehmen:

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, verlasse den 

Landkreistag aber auch mit einem weinenden Auge. 

Die Arbeit im Landkreistag, mit dem Team der Ge-

schäftsstelle und im regelmäßigen Austausch mit Vor-
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stand, Landräterunde und allen Delegierten und Stell-

vertretenden, mit Euch, die durch das haupt- und eh-

renamtliches Engagement die Kreise in Schleswig-Hol-

stein zu dem machen, was sie sind, hat mir immer viel 

Spaß gemacht. Wir haben zusammen viel erreicht und 

ich konnte mich immer auf Euren Rückhalt verlassen. 

Dafür ganz herzlichen Dank! Mit Eurer Rückendeckung 

konnte die Geschäftsstelle viel erreichen, die Stim-

mung im Team ist und war immer super. Ich habe keine 

Sorge, dass das auch in Zukunft so bleibt und ich in 

meiner neuen Rolle erfahre, dass der Landkreistag 

nicht nur der coolste Verband der kommunalen Familie 

ist, sondern auch der hartnäckigste Verband! 

Carsten Schreiber wird die Geschäfte nun in bewähr-

ter Manier zumindest fürs Erste übernehmen. 

Schließlich hat er in den letzten Jahren zwei meiner 

Elternzeiten gemeistert. Also sei an dieser Stelle ein 

spezieller Dank erlaubt: ‚Ohne, dass der Dank für die 

anderen dadurch kleiner ausfallen soll, vielen Dank, 

lieber Carsten, und pass mir gut auf meinen Land-

kreistag auf.“

Jeder kann ersetzt werden und nach einer wirklich 

schönen Zeit im Haus der Kommunalen Selbstverwal-

tung – das ich wirklich vermissen werde, nicht des 

Hauses wegen, aber der Mitarbeiter wegen – ist es 

für mich genau der richtige Zeitpunkt und ein gutes 

Setting nun etwas Neues zu starten. Ich bin mir si-

cher, dass wir uns – da ich Teil der kommunalen Fami-

lie bleibe – bei der einen oder anderen Veranstal-

tung, gern auch Verhandlung – um Geld, Konnexität 

oder anderes – sehen. 

Ich hoffe, dass wir so kollegial in Zukunft miteinander 

umgehen, wie das in der Vergangenheit Teil unseres 

gemeinsamen, vor allem Eures Erfolgs, war.“ Sönke 

Schulz

„Lieber Sönke, nicht nur im Namen des gesamten 

Verbandes, sondern auch im Namen des Teams der 

Geschäftsstelle und nicht zuletzt auch ganz persön-

lich möchte ich mich sehr herzlich für die gemeinsa-

me Zeit mit Dir bedanken. Du hast den Landkreistag 

in den knapp zehn Jahres Deines Wirkens verändert, 

modernisiert, digitalisiert, professionalisiert und fit 

für die Zukunft gemacht. Mit Deiner Kompetenz, Dei-

ner Verbindlichkeit und Deinem Verhandlungsge-

schick wurdest Du nicht nur innerhalb des Verbandes 

und der gesamten kommunalen Familie, sondern 

auch von Vertretern der Landesregierung und Mit-

gliedern des Landtages hoch geschätzt. Du hast 

maßgeblich dazu beigetragen, dass der Landkreis-

tag heute ein Verband ist, der gehört wird, dessen 

Wort Gewicht hat und der von hochrangigen Regie-

rungsvertretern gerne auch mal respektvoll als „End-

gegner“ bezeichnet wird.  

Wir freuen uns, dass Du nicht aus der Welt sein wirst, 

sondern wir mit Dir als neuen Kommunalstaatssekre-

tär auch in Zukunft viele Berührungspunkte haben 

werden. Du wirst auch in Zukunft unseren Gremien 

erhalten bleiben, wenn auch als Gast „von der ande-

ren Seite“. 

Der Schritt hin zur „dunklen Seite der Macht“ sei Dir 

verziehen, wenn Du die Interessen der Kreise auch als 

Kommunalstaatssekretär genauso engagiert und er-

folgreich vertrittst und durchsetzt, wie Du es in den 

vergangenen 10 Jahren getan hast. Aber im Ernst: für 

Deine neue Tätigkeit wünschen wir Dir von Herzen 

viel Freude und alles Gute.“ Carsten Schreiber

Auch im Namen des geschäftsführenden Vorstandes 

wünsche wir Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre und 

dem Einblick in unsere gemeinsame Arbeit. Einen An-

spruch auf Vollständigkeit hat der Bericht nicht; gestat-

ten Sie jeder Fachreferentin und jedem Fachreferenten 

eine persönliche Auswahl und Schwerpunktsetzung.
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Wirtschaft, Verkehr und Europa
Carsten Schreiber

Den Schwerpunkt im Referat Wirtschaft und Verkehr bil-

dete im vergangenen Jahr einmal mehr der Öffentliche 

Personennahverkehrs und insbesondere dessen finanzi-

elle Ausstattung. 

Während die Kreise ihr Engagement für den kommunalen 

ÖPNV trotz schwieriger Haushaltslage auch im vergange-

nen Jahr weiter ausgebaut haben, um ihren Beitrag zur 

Mobilitätswende zu leisten, hat das Land zum Jahresbeginn 

die bis dahin jährlich dynamisierten Bundes- und Landes-

mittel für den ÖPNV eingefroren. 

Allein in den elf Kreisen haben sich die Ausgaben für den 

ÖPNV von rund 34 Mio. Euro im Jahr 2019 auf inzwischen 

gut 163 Mio. Euro in 2026 (Planzahl) nahezu verfünffacht. 

Demgegenüber stiegen die den Kreisen und kreisfreien 

Städten über die ÖPNV-FinanzierungsVO zur strukturellen 

Finanzierung des ÖPNV zur Verfügung gestellten Landes- 

und Regionalisierungsmittel im selben Zeitraum von knapp 

64 Mio. Euro (2019) auf gerade einmal gut 82 Mio. Euro. 

Die Schere bei der strukturellen Finanzierung des kommu-

nalen ÖPNV geht damit immer weiter auseinander, wie die 

nachfolgende Grafik veranschaulicht:

Während sich das Land sukzessive aus der strukturellen 

Finanzierung des kommunalen ÖPNV zurückzieht, wachsen 

dessen Kosten mit einer beispiellosen Geschwindigkeit 

(z. B. aufgrund der Entwicklung der Personal- und Ener-

giekosten) weiter an. Dieser Trend wird sich in den kom-

menden Jahren erheblich verschärfen, da gleichzeitig die 

gesetzlichen Anforderungen an den kommunalen ÖPNV 

erheblich zunehmen. Insbesondere die europäische Clean 

Vehicle Directive, die durch das Saubere-Fahrzeuge-Be-

schaffungsgesetz in nationales Recht umgesetzt wurde, 

verpflichtet die Kommunen und insbesondere die kommu-

nalen ÖPNV Aufgabenträger, in den kommenden Jahren 

im Rahmen eigener Beschaffungsvorgänge oder bei der 

Beauftragung von (Verkehrs)Dienstleistungen sicherzu-

stellen, dass mindestens 65 Prozent emissionsarme oder 

-freie Straßenfahrzeuge eingesetzt werden. Die damit ver-

bunden Mehrkosten dürften sich in den kommenden 10 

Jahren mindestens auf einen im hohen dreistelligen Milli-

onenbereich belaufen. Es liegt auf der Hand, dass die kom-

munale Ebene nicht in der Lage sein wird, solche Mehr-

kosten allein zu stemmen – und zwar auch dann nicht, wenn 

der Bund die Anschaffung von „sauberen“ Bussen, wie im 

Koalitionsvertrag angekündigt, dauerhaft finanziell unter-
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stützen sollte. Eine finanzielle Unterstützung der kommu-

nalen Aufgabenträger lehnt das Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus gleichwohl 

weiterhin ab. Stattdessen verschärft das Land die regula-

torischen und infolgedessen finanziellen Rahmenbedin-

gungen weiter. Mit der Einführung des § 30 EWKG im 

Frühjahr dieses Jahres hat das Land die Vorgaben des 

Saub-FahrzeugBeschG durch eigene landesrechtliche Re-

gelungen zusätzlich verschärft. § 30 EWKG verpflichtet die 

Kreise, ab dem Jahr 2040 „soweit sie selbst Verkehrsdienst-

leistungen erbringen, die für die Erbringung der Ver-

kehrsdienstleistungen benötigte Energie vollständig aus 

Erneuerbaren Energien zu beziehen“ bzw. soweit sie Ver-

kehrsunternehmen beauftragen, sicherzustellen, dass die 

Unternehmen „die für die Erbringung der ihnen übertrage-

nen Verkehrsdienstleistungen benötigte Energie vollständig 

aus Erneuerbaren Energien beziehen.“ Eine Bereitschaft 

des Landes, zumindest grundsätzlich anzuerkennen, dass 

den Kreisen infolge dieser Verpflichtung eine ausgleichs-

pflichtige Mehrbelastung entsteht, ist bislang nicht zu er-

kennen. 

Einen weiteren Schwerpunkt des Referates bildete in 2025 

das Thema Bürokratieabbau. Dank großer Unterstützung 

aus den Kreisen konnten die Kommunalen Landesverbän-

de auf Grundlage der Arbeit des Landkreistages dem 

Land zuletzt eine weitere Liste mit insgesamt 253 Vor-

schlägen, in welchen Bereichen auf konkrete bürokrati-

sche Vorgaben verzichtet, Verfahren verschlankt oder 

bspw. Zuständigkeiten gebündelt werden sollten, vorle-

gen. In den kommenden Monaten wird es nun darum 

gehen, in einem gemeinsamen Prozess unter der Feder-

führung der Staatskanzlei sicherzustellen, dass möglichst 

viele dieser Vorschläge auch tatsächlich umgesetzt wer-

den, um in Zeiten angespannter Haushalte und fehlender 

Fachkräfte weitere Ressourcen in den Verwaltungen frei-

setzen zu können.



12

GESCHÄFTSBERICHT 2025

Recht, Jugend und Soziales
Dr. Johannes Reimann

Nach der Reform ist vor der Reform. Gleich dreimal haben 

sich Landesregierung und Landtag in diesem Jahr mit der 

Reform des Kommunalen Verfassungsrechts befasst.

Zum einen hat der Landtag auf Wunsch der regierungs-

tragenden Fraktionen (zunächst) geregelt, dass ab sofort 

freiwillig und ab 2027 verpflichtend öffentliche Sitzungen 

aller kommunaler Gremien in hybrider Form, also nicht 

nur in Präsenz, sondern auch mittels Bild-Ton-Übertragung 

durchgeführt werden müssen. Insbesondere gegen die 

Verpflichtung, solche hybriden Sitzungen mit sehr hohen 

technischen Anforderungen durchführen zu müssen, hat 

sich der Landkreistag gemeinsam mit den anderen Kom-

munalen Landesverbänden (KLV) verwahrt und konnte am 

Ende erreichen, dass diese Verpflichtung nur noch dann 

gelten wird, wenn die jeweilige Kommune die erforderli-

chen Voraussetzungen für diese Sitzungsformate auch 

tatsächlich geschaffen hat. Ferner konnten sie erreichen, 

dass die Landesregierung den Kommunen 5 Mio. Euro für 

die technische Ausstattung zur Verfügung stellt. 

Wie bereits zu Beginn der Legislaturperiode angekündigt, 

hat das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 

und Sport im Sommer nach ausführlichen Beratungen mit 

den KLV einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem das 

Kommunalrecht in Schleswig-Holstein an verschiedenen 

Punkten reformiert modernisiert werden soll. 

Und schließlich konnten die KLV eine kurzfristige „Repa-

ratur“ des Kommunalrechts erreichen, nachdem das Ober-

verwaltungsgericht Zweifel daran geäußert hatte, ob die 

bisherigen Vorschriften eine digitale Einladung zu Sitzun-

gen über die Ratsinformationssysteme rechtssicher er-

möglichen. 

Die Kosten der Eingliederungshilfe übersteigen die Mar-

ke von 1 Mrd. Euro. In den vergangenen Jahren ist eine – im 

Vergleich zu bisher – weit überdurchschnittliche Steige-

rung bei den Kosten der Eingliederungshilfe für Menschen 

mit Behinderungen zu verzeichnen. Nachdem im Verhält-

nis von 2022 zu 2023 die Ausgaben der Kreise und kreis-
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freien Städte für diese Leistungen bereits um 11,0 Prozent 

gestiegen waren und erstmals die Grenze von 1 Mrd. Euro 

durchbrochen hatten, betrug die Steigerung im Jahr 2024 

nach bisherigen Hochrechnungen sogar 13,3 Prozent; die 

Ausgaben lagen danach bei 1.135.343.522 Euro. Auch 

wenn das Land aus Konnexitätsgründen den Kreisen den 

größten Teil der Ausgaben erstattet, liegt es nach Auffas-

sung des Landkreistages und der Kreise doch im gemein-

samen Interesse von Land und Kommunen, aber auch der 

Leistungsanbieter und letztlich auch der leistungsberech-

tigen Menschen mit Behinderungen, die Ausgabenent-

wicklung zu bremsen. Im Rahmen eines „Letter of Intent“ 

haben sich der Landkreistag, der Städteverband und das 

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Inte-

gration und Gleichstellung am 15. Juli 2025 daher darauf 

verständigt, in einer Kurzexpertise die Ursachen für den 

weit überproportionalen Kostenanstieg im Jahr 2023 und 

2024 zu ergründen und in einem Gutachten, dessen De-

sign gemeinsam verabredet werden soll, Möglichkeiten 

aufzuzeigen, wie der Kostenanstieg nachhaltig gebremst 

werden kann. Parallel soll gemeinsam das Gespräch mit 

den Verbänden der Leistungsanbieter gesucht werden, 

um kurzfristig erste Maßnahmen zur Dämpfung des Kos-

tenanstiegs zu identifizieren und zu vereinbaren. 

Seit mehr als zehn Jahren fordert der Landkreistag von 

der Landesregierung gemeinsame und nachhaltige Maß-

nahmen, um in einem inklusiv ausgerichteten Schulsystem 

den Einsatz von Schulbegleitungen aus Mitteln der Ju-

gend- und Eingliederungshilfe zu begrenzen. Die entspre-

chenden Aufwendungen steigen seit Jahren erheblich – 

zuletzt um rund 35 Prozent in der Eingliederungshilfe und 

um 33 Prozent in der Jugendhilfe. Nachdem die im Koali-

tionsvertrag angekündigten Vorhaben zunächst nur zö-

gerlich aufgegriffen wurden, hat der Landkreistag im 

Frühjahr 2025 eigenständig die Initiative ergriffen und ein 

von der Geschäftsstelle erarbeitetes Konzept vorgelegt. 

Dieses sieht vor, die verschiedenen personellen Ressour-

cen zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in 

enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften „systemisch“ 

beim Land zu bündeln, sodass individuelle Unterstüt-

zungsmaßnahmen künftig nur noch in Ausnahmefällen 

erforderlich sein sollen. Dieser Aufschlag seitens des 

Landkreistages hat nun erstmals seit Jahren zu nachhalti-

ger Bewegung in der Diskussion auf Landesebene ge-

sorgt. Gemeinsam mit den KLV haben Bildungs- und So-

zialministerium sich darauf verständigt, in mehreren Krei-

sen und Städten verschiedene Modelle für so genannte 

„multiprofessionelle Teams“ zu erproben, mit dem Ziel 

diese schließlich zusammen zu führen und zu verstetigen. 

Begleitet wird die Erprobung von der Robert-Bosch- und 

der Telekom-Stiftung. Parallel dazu sollen die in den Krei-

sen bereits entwickelten „Pool“-Modelle fortgeführt und 

intensiviert werden. 

GESCHÄFTSBERICHT 2025
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Kommunalfinanzen und  
Öffentliches Gesundheitswesen� Knut Riemann

Im Geschäftsbericht des letzten Jahres sind die schwieri-

gen Rahmenbedingungen für die öffentlichen Finanzen 

skizziert worden. Die Finanzsituation hat sich im vergan-

genen Jahr deutlich verschärft. Aktuell befinden sich die 

Kommunen in der schwersten Finanzkrise der letzten Jahr-

zehnte. Während die Kreise 2023 noch befriedigende 

Ergebnisse erwirtschaften konnten, mussten 2024 neun 

Kreise Defizite ausweisen. Auch die Planungen für 2025 

gehen von einer weiteren Verschlechterung der Finanzsi-

tuation aus.

In einer Finanzkrise rücken auch Verteilungsfragen stärker 

in den Fokus. Das gilt einerseits zwischen den einzelnen 

Kommunalgruppen, aber auch im Verhältnis von Land und 

Kommunen. Das Land hat zum Haushaltsjahr 2025 den 

Landesanteil an der Städtebauförderung gestrichen sowie 

Kürzungen beim ÖPNV und beim Straßenbau als Beitrag 

zur Sanierung des Landeshaushalts umgesetzt. Um zumin-

dest die Bundesmittel für die Städtebauförderung binden 

zu können, hat das Land einen entsprechenden Vorweg-

abzug im Finanzausgleichsgesetz ausgebracht, ohne die-

sen jedoch mit Landesmitteln zu unterlegen. Faktisch 

handelt es sich somit um eine Kürzung der Finanzaus-

gleichsmasse. Ob diese Rechtsänderung den Vorgaben 

des Landesverfassungsgerichts hinsichtlich des Gebots 

der Verteilungssymmetrie sowie einer aufgabengerech-

ten Bedarfsermittlung entspricht, ist zumindest frag-

lich. Die Kommunalen Landesverbände 

(KLV) haben sich mehrfach und nach-

drücklich dagegen ausgespro-

chen, dass sich die Landesebene 

auf Kosten der kommunalen 

Ebene saniert. Für den Lan-

deshaushalt 2026 hat das 

Land zugesagt, auf vergleich-

bare Eingriffe zu verzichten.

Angesichts der Tatsache, 

dass die aktuelle Finanz-

krise alle öffentlichen 

Haushal te be- 

trifft, ist eine Un-

terstützung durch 

andere Ebenen 	

(‚bail out‘) nicht sehr wahrscheinlich. Vor dem Hintergrund 

haben sich im Herbst vergangenen Jahres die Landesre-

gierung und die KLV auf einen umfassenden Prozess zur 

Entbürokratisierung verständigt. Dieser Prozess beinhal-

tet auch Maßnahmen zur Flexibilisierung des kommunalen 

Haushaltsrechts sowie eine Überprüfung der Finanzströ-

me zwischen Land und Kommunen. Hier muss das Ziel 

sein, möglichst viele der zahlreichen Förderprogramme 

in allgemeine Finanzzuweisungen zu überführen. Dies 

würde sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler 

Ebene zu einer nachhaltigen Entlastung führen. Die Neu-

ausrichtung der Finanzströme soll gutachterlich unter-

sucht werden.

Auch der Öffentliche Gesundheitsdienst muss sich mit 

Fragen der Entbürokratisierung auseinandersetzen. Der 

Landesrechnungshof hat im Rahmen einer Querschnitts-

prüfung angeregt, dass sich die Gesundheitsämter stärker 

einer interkommunalen Zusammenarbeit widmen sollten. 

Ausgangspunkt dafür war ein Workshop im Jahr 2023, bei 

dem die Gesundheitsämter mögliche Felder einer Zusam-

menarbeit ausgelotet haben. Dieser Prozess soll nun fort-

gesetzt werden, für das Jahr 2025 ist noch ein Folgework-

shop geplant. Seit Jahren gibt es gute Beispiele, dass 

bestimmte Themen auch über Kreisgrenzen hinweg wahr-

genommen werden können. Die gemeinsame Kennt-

nisprüfung von Heilpraktikerinnen und Heilprakti-

kern sowie die übergreifende 

Wahrnehmung von Aufgaben 

des hafenärztlichen Dienstes 

sind hier beispielgebend.

Der Veränderungsdruck, der auf 

die Verwaltungen wirkt, wird am 

Beispiel der Gesundheitsämter 

besonders deutlich: Auch auf-

grund gesellschaftlicher Ent-

wicklungen und Erwartungen 

ergeben sich für die Gesundheits-

ämter neue Aufgaben und Heraus-

forderungen, beispielsweise im 

Bereich Hitzeschutz und Gesund-

heitsprävention. Aber auch im Be-

reich des Bevölkerungsschutzes 
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kommt den Gesundheitsämtern eine bedeutende Rolle 

zu. Diese Veränderungen erfordern es, dass die Gesund-

heitsämter bestehende Aufgaben, aber auch bestehende 

Prozesse kritisch auf den Prüfstand stellen. Ein Beispiel 

dafür kann die wichtige Schuleingangsuntersuchung sein. 

Die Gesundheitsämter selbst haben die qualitativen An-

forderungen für ein gestuftes Verfahren definiert. Dieses 

soll es den Kreisen künftig ermöglichen, in einer ersten 

Stufe die Kinder durch medizinische Fachkräfte untersu-

chen zu lassen. Durch dieses Verfahren soll möglichst si-

chergestellt werden, dass künftig alle Kinder vom Gesund-

heitsamt untersucht werden. Zudem können sich die Ärz-

tinnen und Ärzte vermehrt den Kindern mit Unterstüt-

zungsbedarf widmen. Die rechtlichen Voraussetzungen 

dafür soll das Bildungsministerium noch in diesem Jahr 

schaffen.

In den letzten Jahren hat die auf Bundesebene angesto-

ßene Krankenhausreform hohe Wellen geschlagen. Das 

bei Fachleuten umstrittene Krankenhausversorgungsver-

besserungsgesetz ist im Dezember letzten Jahres in Kraft 

getreten. Das Bundeskabinett hat jüngst Änderungsvor-

schläge beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt 

abzuwarten. Unstrittig ist jedoch, dass die Umsetzung der 

Reform investive Bedarfe auslösen wird mit der Folge, 

dass das Land und die Kreisebene in Schleswig-Holstein 

zusätzliche Herausforderungen stemmen müssen.
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Zuwanderung, Öffentliche Sicherheit 
und Personal� Evelyn Dallal

Die Zahl der Asylgesuche in Deutschland bewegt sich auf 

einem vergleichsweisen niedrigen Niveau. Bis einschließ-

lich August 2025 ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

ein Rückgang um 48 Prozent zu verzeichnen und beläuft 

sich auf insgesamt 75.948 Personen.

Im Hinblick auf das Zugangsgeschehen an den EU-Außen-

grenzen zeigt sich ein differenziertes Bild. An der Grenze 

zur Republik Belarus bleibt die Zahl der irregulären Gren-

zübertritte nahezu unverändert. Für Griechenland (-14 

Prozent) und Spanien (-32 Prozent) werden weiterhin rück-

läufige Zahlen festgestellt. In Italien ist ein leichter Anstieg 

um 1 Prozent zu verzeichnen. Auf der Balkanroute hält der 

deutliche Rückgang der Ankünfte mit minus 53 Prozent 

an. Die Zahl der im Ausländerzentralregister (AZR) erfass-

ten ukrainischen Staatsangehörigen ist weiter angestiegen 

und beträgt aktuell 1.278.973 Personen. Bis einschließlich 

August 2025 wurden in Schleswig-Holstein 2.093 Asylsu-

chende aufgenommen (Zuwanderungsbericht Schles-

wig-Holstein). Im AZR sind derzeit rund 44.728 Kriegsver-

triebene aus der Ukraine mit Wohnsitz in Schleswig-Hol-

stein registriert (Stand 28. September 2025). Die rückläu-

figen Zugangszahlen haben auf der kommunalen Ebene 

zu einer spürbaren Entlastung beigetragen. Gleichwohl 

bestehen weiterhin erhebliche Herausforderungen z. B. 

bei der dezentralen Unterbringung, der medizinischen 

Versorgung, der Bereitstellung von Kinderbetreuungs-

plätzen sowie der gesellschaftlichen Integration der auf-

genommenen Personen.

Vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Anforderungen 

an die Kommunen haben das Land und die Kommunalen 

Landesverbände (KLV) am 6. Dezember 2024 die Zentra-

lisierung von Aufgaben im Bereich des Rückführungsma-

nagements vereinbart. Ziel ist es, die kommunale Ebene 

organisatorisch zu entlasten und die Verfahren zur Rück-

führung ausreisepflichtiger Personen zu beschleunigen. 

Vollziehbar ausreisepflichtige Personen, bei denen eine 

Rückführung oder freiwillige Ausreise in absehbarer Zeit 

möglich ist, sollen künftig in der Landesunterkunft für 

Ausreisepflichtige (LUK-A) untergebracht werden. Eine 

absehbare Rückführung liegt regelmäßig vor, wenn eine 

Duldung wegen fehlender Reisedokumente, ungeklärter 

Identität oder aus sonstigen Gründen besteht, oder keine 

Duldung vorliegt und eine Rückführung in das jeweilige 

Herkunftsland tatsächlich durchführbar ist. Nicht aufge-

nommen werden Personen, die aus gesundheitlichen 

Gründen nicht untergebracht werden können, sowie Per-

sonen, die nachweislich wiederholt eine vorsätzliche Straf-

tat gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die 

sexuelle Selbstbestimmung oder ein Brandstiftungsdelikt 

begangen haben. Der Umgang mit straffällig gewordenen 
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Ausreisepflichtigen sowie sogenannten Gefährdern stellt 

die Kommunen bereits seit längerer Zeit vor große Her-

ausforderungen. Insbesondere die Überwachung dieser 

Personengruppen ist in dezentralen Unterbringungsstruk-

turen durch die Kommunen nicht leistbar. Land und Kom-

munen sind sich daher einig, dass diese Personen mög-

lichst zeitnah in ihre Herkunftsstaaten zurückgeführt wer-

den sollen – sei es im Rahmen der freiwilligen Ausreise 

oder im Wege der Abschiebung. Die KLV haben deshalb 

die Entscheidung des Landes begrüßt, die Zuständigkeit 

für diese Personengruppe auf Landesebene zu bündeln, 

um eine zentrale Bearbeitung unter Einbeziehung fachli-

cher Expertise zu gewährleisten.

Mit der Änderung des Landesaufnahmegesetzes und der 

Ausländer- und Aufnahmeverordnung wurde jedoch das 

zentrale Problem der Unterbringung nicht gelöst. Es wird 

lediglich der Übergang der aufenthaltsrechtlichen Zustän-

digkeit geregelt. Die Unterbringungsverantwortung ver-

bleibt weiterhin dezentral bei den Kommunen.

Die Bundesregierung hat am 3. September 2025 den Ge-

setzentwurf zur Umsetzung des neuen Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems (GEAS) ins nationale Recht 

beschlossen. Ziel der Reform ist es, Asylverfahren in der 

Europäischen Union einheitlicher, effizienter und gerech-

ter zu gestalten. Dadurch sollen irreguläre Migrationsbe-

wegungen verringert, Mehrfachanträge verhindert und 

die Mitgliedstaaten gleichmäßiger entlastet werden. Für 

die Bundesrepublik Deutschland bedeutet die Umsetzung 

insbesondere eine Beschleunigung der Asylverfahren, 

eine Reduzierung von Doppelanträgen sowie eine spür-

bare Entlastung von Bund, Ländern und Kommunen. Die 

Reform soll das Vertrauen der Bevölkerung in die Steue-

rungsfähigkeit der Migrationspolitik stärken und den eu-

ropäischen Zusammenhalt fördern. Zur Umsetzung auf 

Landesebene werden in Schleswig-Holstein entsprechen-

de Rechtssetzungsverfahren erforderlich sein. Die Zustän-

digkeiten innerhalb des Landes müssen im Zuge dessen 

abschließend gesetzlich festgelegt werden. Bereits jetzt 

betrifft die Umsetzung kommunale Verwaltungsbereiche. 

Die Länder sind verpflichtet, regelmäßig Daten über Un-

terbringungskapazitäten an die Bundesbehörden zu über-

mitteln, welche diese an die Europäische Asylagentur 

weiterleiten. Zur Entlastung der Kreise wurde vereinbart, 

dass die erforderlichen Daten der Gemeinden und Ämter 

zentral durch das zuständige Ministerium erhoben und 

zusammengeführt werden.

Die Landesregierung hat am 1. April 2025 die Einsetzung 

der Taskforce Zivile Verteidigung im Beisein von Vertre-

tern der Bundeswehr beschlossen. Der Taskforce gehören 

neben der Landesregierung die Bundeswehr, die Landes-

polizei, die Kommunalen Landesverbände, das Technische 

Hilfswerk, der Landesfeuerwehrverband, die Hilfsorgani-

sationen und die Industrie- und Handelskammer an. Die 

organisatorische Ansiedlung erfolgt im Ministerium für 

Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Abteilung Be-

völkerungsschutz und Ordnungsrecht. Den KLV ist es ge-

lungen, bereits zum 1. August 2025 die Position der kom-

munalen Verbindungsstelle bei der Taskforce zu besetzen. 

Diese koordiniert die Vorbereitungen für einen möglichen 

Verteidigungsfall und unterstützt die Umsetzung des 

„Operationsplans Deutschland“ durch zivil-militärische 

Zusammenarbeit bei einer Vielzahl an Akteuren und Maß-

nahmen. Die vier Hauptaufgaben der Zivilen Verteidigung 

sind die Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungs-

funktionen, Zivilschutz, Versorgung der Bevölkerung und 

Unterstützung der Streitkräfte. Zentrale Aufgaben der 

kommunalen Verbindungsstelle sind die Sicherstellung 

eines effektiven Informationsflusses sowie die frühzeitige 

Einbringung kommunaler Belange in die strategische Pla-

nung. Eine der Schwerpunktaufgaben ist die Implemen-

tierung der Zivilen Alarmplanung auf kommunaler Ebene.

GESCHÄFTSBERICHT 2025
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Planung, Umwelt, Verbraucherschutz 
und Veterinärwesen� Simone Hübert

Trotz stetiger Bemühungen zur Entbürokratisierung und 

in Kenntnis begrenzter personeller Kapazitäten v. a. in 

den kommunalen Fachbehörden gibt es weiterhin zahl-

reiche gegenläufige gesetzgeberische Entwicklungen auf 

EU-, Bundes- und Landesebene u. a. im Bereich des Natur- 

und Artenschutzes, die erheblichen zusätzlichen Aufwand 

für die kommunale Ebene erwarten lassen. So ist bei-

spielsweise die EU-Verordnung zur Wiederherstellung 

der Natur (Verordnung (EU) 2024/1991, Nature Restora-

tion Law) als ein Kernelement der EU-Biodiversitätsstra-

tegie 2030 am 18. August 2024 in Kraft getreten. Sie gilt 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten und verpflichtet diese, 

geschädigte Ökosysteme wieder in einen guten Zustand 

zu versetzen, um den Verlust der Artenvielfalt aufzuhalten 

und eine Trendumkehr zu erreichen. Die Mitgliedstaaten 

müssen bereits bis 1. September 2026 Entwürfe für nati-

onale Wiederherstellungspläne vorlegen.

Zur konkreten Umsetzung auf nationaler Ebene sind noch 

viele Fragen offen. So ist bislang nicht geklärt, wie die 

Kommunen über die Bundesländer zur Einhaltung be-

stimmter qualitativer Ziele verpflichtet werden sollen bzw. 

können, welche Ebenen und Fachressorts welche Daten 

wann und an wen liefern oder welche konkreten Folgen 

für den Vollzug entstehen. 

Die Ziele der Verordnung verpflichten zunächst nur die 

Bundesregierung. Gleichzeitig kann der Bund die Ziele 

ohne die Kommunen nicht erreichen. Eine direkte Aufga-

benübertragung für das Erreichen von Zielen auf die Kom-

munen durch den Bund ist aufgrund des Aufgabendurch-

griffsverbotes nicht möglich. In jedem Fall ist aber eine 

Betroffenheit der Kreisebene u. a. als untere Naturschutz-/

Wasser-/Bodenschutzbehörden entsprechend der Zustän-

digkeiten in vielfältiger Weise absehbar, so bei der Pla-

nung und Umsetzung von Wiederherstellungsmaßnah-

men, bei der Koordination und Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Akteuren, bei der Überwachung, dem Be-

richtswesen sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit und Sen-

sibilisierung der Bevölkerung.

Die vielfältigen Fragen haben bereits die Gremien des 

Landkreistages beschäftigt; sie werden auch im kommen-

den Jahr in größerem Umfang zu bearbeiten sein. Der 

Bau- und Umweltausschuss hat hierzu bereits deutlich 

gemacht, dass er zunächst eine angemessene Beteiligung 
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der kommunalen Ebene bei der Erstellung der Wieder-

herstellungspläne erwartet. Außerdem ist für die Umset-

zung der Aufgaben eine aufgabengerechte Ausstattung 

und Unterstützung der kommunalen Ebene einzufordern. 

Die Umsetzung der Verordnung wird einen erheblichen 

Personal- und Ressourcenaufwand verursachen. Die be-

troffenen Behörden haben ohnehin bereits Mühe, den 

bereits vorhandenen Pflichtaufgaben gerecht zu werden. 

Neue Standards oder verpflichtende Aufgaben müssen 

daher zwingend mit einer auskömmlichen Finanzierung 

hinterlegt werden. Vorgaben müssen möglichst bürokra-

tiearm und berichtsarm ausgestaltet werden. Die natio-

nale Umsetzung darf nicht über die europäischen Zielset-

zungen hinausgehen.

Weiterhin positiv zu betrachten ist der Fortgang der ge-

meinsamen Bemühungen mit dem Ministerium für Land-

wirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucher-

schutz (MLLEV) Weiterbildungsmöglichkeiten für Tier-

ärztinnen und Tierärzten im öffentlichen Veterinärdienst 

zu organisieren, die zum Erwerb der Befähigung für den 

höheren Dienst in der Veterinärverwaltung dienen. Auf 

der Basis einer gemeinsamen Absichtserklärung aus dem 

März 2023 („Letter of Intent“) wurde zunächst eine Zwi-

schenlösung mit dem Land Berlin realisiert. Hierdurch 

wurde es möglich, mehrere Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer aus den kommunalen Veterinärbehörden in ein 

neu geschaffenes Weiterbildungsseminar zu entsenden. 

Die Prüfungen wurden zwischenzeitlich absolviert. Die 

schleswig-holsteinischen Kreise und kreisfreien Städte 

haben dieses Angebot durch die Bereitstellung eigener 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Veterinärbe-

hörden für Referenten- und Prüfungstätigkeiten umfang-

reich unterstützt. Die hierbei gemachten Erfahrungen 

sollen genutzt werden, um den nach wie vor bestehenden 

Plan, 2026 einen eigenen Weiterbildungslehrgang in 

Schleswig-Holstein anzubieten, erfolgreich umzusetzen. 

Hierfür wird aktuell eine Ausbildungs- und Prüfungsver-

ordnung erarbeitet, die zügig in Kraft zu setzen ist.

Ebenfalls gemeinsam zu erarbeiten bzw. dringend in Gän-

ze zu überarbeiten ist die Landesverordnung über Ver-

waltungsgebühren in Angelegenheiten der Lebensmittel- 

und Bedarfsgegenständeüberwachung und des Wein-

rechts (LMBuaVwGebV). Dies hat unter Berücksichtigung 

des geänderten EU-Rechts sowie der hiesigen Rechtspre-

chung zu erfolgen. Bereits seit Anfang 2023 gibt es hierzu 

Gespräche mit dem MLLEV, die im kommenden Jahr zwin-

gend zum Abschluss zu bringen sind. Die Weiterbearbei-

tung erfolgt in der Annahme, dass bisher bestehende 

inhaltliche Differenzen nunmehr überwunden sind.



20

GESCHÄFTSBERICHT 2025

Digitalisierung und Bauen
Bernd Schroeder

Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) ist 

auch knapp drei Jahre nach Ablauf der ursprünglichen 

Umsetzungsfrist bundesweit nicht abgeschlossen. Das 

OZG sieht die Digitalisierung von 575 Verwaltungsleis-

tungen vor. Zur Beschleunigung hat der Bund sogenann-

te Fokusleistungen identifiziert, die vorrangig umgesetzt 

werden sollen. Der IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITV.SH) 

unterstützt die Kommunen nach einer abgestimmten 

„Wellenplanung“ bei der Umsetzung der priorisierten 

Dienste.

Der unbefriedigende Fortschritt der OZG-Umsetzung war 

ein Anlass, innerhalb der Landkreistagsgremien die 

grundlegenden Strukturen und Zuständigkeiten der Zu-

sammenarbeit in der Digitalisierung zwischen Bund, Län-

dern und Kommunen zu diskutieren. Dabei waren das 

vielfach kritisierte Umsetzungstempo von Digitalisie-

rungsprojekten, der erhebliche Aufwand in sämtlichen 

Kommunalverwaltungen und die vielen Parallelentwick-

lungen bundesweit ebenfalls ausschlaggebend. Im Er-

gebnis wurden Vorschläge zur zukünftigen Ausrichtung 

der Digitalisierung erarbeitet und im Vorstand beschlos-

sen. Die zukünftige Aufgabenzuordnung soll danach wie 

folgt ausgestaltet werden:

	· Verwaltungsleistungen, die bundesweit geregelt sind 

(z. B. Zulassung, Waffenbehörde), keinen bzw. wenig 

Ermessensspielraum aufweisen sowie ohne Berücksich-

tigung regionaler Besonderheiten auskommen, sollten 

durch den Bund geregelt werden, einschließlich der 

IT-Umsetzung. Der Bund soll eine technische Lösung 

zur Verfügung stellen, d. h. auch ein einheitliches Fach-

verfahren. 

	· Gleiches gilt für Verwaltungsleistungen, die landesweit 

einheitlich geregelt sind (z. B. Bauaufsicht), keinen bzw. 

wenig Ermessensspielraum aufweisen sowie ohne Be-

rücksichtigung regionaler Besonderheiten auskommen. 

Hier sollte das Land die Verwaltungsleistungen regeln, 

einschließlich der IT-Umsetzung unter Vereinheitlichung 

des Fachverfahren. 

	· Ein weiteres Element ist die Konsolidierung des IT-Be-

triebs durch Zusammenarbeit und Kooperation. 

In einem solchen Modell könnten sich die Kommunen auf 

ihre Kernaufgaben im Bereich der Digitalisierung konzen-

trieren. Die Vorschläge sollen im weiteren Verfahren an 

die Landes- und Bundesebene gerichtet werden. Mit die-

sen Vorschlägen werden explizit die IT-bezogenen As-

pekte adressiert. Eine Aufgabenverlagerung bzw. Zent-

ralisierung der inhaltlichen Aufgaben ist nicht beabsich-

tigt. 

Eine absehbare Herausforderung wird die Umsetzung der 

Registermodernisierung sein. Zentraler Inhalt ist die Nut-

zung der Steuer-Ident als übergreifendes Ordnungsmerk-

mal und zur eindeutigen Identifikation der Bürgerinnen 

und Bürger. In diesem Zusammenhang ist eine weitere 

Vernetzung sämtlicher Register und Fachverfahren zu 

erwarten, um dem „Once-Only-Prinzip“ folgend bürger-

bezogene Daten nach einmaliger Erhebung übergreifend 

abrufbar zu gestalten. Eine vorherige Harmonisierung 

der IT-Systeme würde diesen Prozess deutlich vereinfa-

chen.  

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist weiterhin proble-

matisch. Das größte Problem ist das zu geringe Angebot 

an Wohnungen, was sich u. a. auf die Mietpreise auswirkt. 
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Die Bau- und Wohnungswirtschaft befindet sich in einem 

Spannungsfeld aus Fachkräftemangel, gestiegenen Bau-

preisen, steigenden energetischen Anforderungen, Kon-

kurrenz um Flächen und insgesamt hohen regulatorischen 

Vorgaben. Das aktuelle Niveau der Bautätigkeit, ob im 

frei finanzierten oder im geförderten Bereich, reicht nicht 

aus, um den Wohnungsmarkt zu entspannen. Auf Bundes- 

und Landesebene wird versucht, die Rahmenbedingun-

gen mit verschiedenen Maßnahmen zu verbessern. So 

hat der Deutsche Bundestag im Oktober den sogenann-

ten Bau-Turbo (Gesetz zur Beschleunigung des Woh-

nungsbaus und zur Wohnraumsicherung) beschlossen. 

Mit dem Gesetz wird u. a. das Abweichen von baupla-

nungsrechtlichen Vorschriften ermöglicht, das Einfü-

gungsgebot gelockert und mit weiteren Regeländerun-

gen darauf abgezielt, baurechtliche Hürden beim Woh-

nungsbau abzubauen. So sollen mehr Flächen bebaut 

werden können, auch im Außenbereich. Die Gemeinden 

erhalten damit zukünftig mehr Gestaltungsmöglichkeiten. 

Im Juli wurde auf Initiative des Ministeriums für Inneres, 

Kommunales, Wohnen und Sport das Netzwerk Planen, 

Bauen und Wohnen gegründet. Der Landkreistag hat sich 

diesem Netzwerk angeschlossen. Mit der Neugründung 

des Netzwerks soll eine Plattform zur Zusammenarbeit 

geschaffen werden, um das gemeinsame Verständnis 

dafür zu vertiefen, wie bezahlbares und klimaverträgliches 

Planen, Bauen und Wohnen für die kommenden Jahre in 

Schleswig-Holstein sichergestellt und umgesetzt werden 

kann. 

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) führt 

für die Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rends-

burg-Eckernförde, Plön, Ostholstein, Dithmarschen und 

Stormarn den Bau, die Unterhaltung und die Verwaltung 

der Kreisstraßen einschließlich der zugehörigen Brücken-

bauwerke durch. Die Zusammenarbeit zwischen dem LBV 

und den Kreisen wird momentan in einem gemeinsamen 

Prozess unter Beteiligung des Verkehrsministeriums über-

prüft und neu ausgerichtet. Aktuell werden die Entwürfe 

der zukünftigen Vertragswerke finalisiert. Ein Element der 

Neuausrichtung soll eine mehrjährige Finanz- und Maß-

nahmenplanung sein, um für den LBV und die Kreise ver-

lässliche Grundlagen für die Planung zu ermöglichen. Die 

Umsetzung soll zum Jahresbeginn 2027 erfolgen. 
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Bildung
Dr. Daniel Berneith

Mit Beginn des Kalenderjahres traten zahlreichen Ände-

rungen des Kindertagesförderungsgesetzes in Kraft, 

nachdem zuvor die entsprechende Evaluation der Kita-Re-

form samt Veröffentlichung des dazugehörigen Berichts 

beendet worden war. Neben den vielen fachlich-inhaltli-

chen Anpassungen lag der Fokus der Kreise insbesonde-

re auf den finanzrelevanten Änderungen, welche die Ge-

setzesnovelle mit sich gebracht hat. Trotz des zuvor erfolg-

ten, dezidierten Widerspruchs des Landkreistages sah die 

Gesetzesänderung zulasten der Kreise vor allem zwei 

Neuerungen vor: Einerseits sollten die von den Kreisen an 

die Standortgemeinden ausgekehrten Gruppenfördersät-

ze hinsichtlich der darin enthaltenen Personalmittel stets 

nur noch zu maximal 95 Prozent refinanziert werden. An-

dererseits obliegt den Kreisen nunmehr auch die Finan-

zierung eines sogenannten Neubauzuschlags, welcher 

aber nicht vollständig und nur bis zu einer durchschnittli-

chen Inanspruchnahme von 26 Prozent refinanziert ist. 

Während bereits im Gesetzgebungsverfahren verdeutlicht 

wurde, dass es für beide Maßnahmen keinerlei belastbare 

Grundlage gibt, konnte diese Haltung mithilfe der Kita-Da-

tenbank auch frühzeitig belegt werden. Bereits die Aus-

wertung zum Februar-Zahllauf zeigte deutlich, dass die 

Kreise im Schnitt ca. 97,5 Prozent der maximalen Personal-

mittel auskehren und die Refinanzierung insofern knapp 

2,5 Prozent zu gering ausfällt. Zugleich offenbarte die Aus-

wertung die Zahlung des sogenannten Neubauzuschlags 

für durchschnittlich etwa 59 Prozent aller Gruppen, weshalb 

der auf 26 Prozent kalkulierte Refinanzierungswert erheb-

lich von den tatsächlichen Werten abweicht. 

Vor diesem Hintergrund hatte der Landeskreistag das Mi-

nisterium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integra-

tion und Gleichstellung  kurzfristig um einen Austausch zu 

etwaigen Lösungen ersucht, welcher sodann auch statt-

gefunden hat – mit positivem Ergebnis: Bereits zum 1. Au-

gust 2025 wurde der Refinanzierungswert für die Perso-

nalmittel auf 96 Prozent erhöht, bevor er zum 1. Januar 

2026 auf 97,5 Prozent festgelegt wird. Damit ist die derzeit 

bestehende Lücke noch deutlich vor Abschluss des im Ki-

TaG vorgesehenen Monitorings geschlossen, was eine 

jährliche Entlastung der Kreise in insgesamt zweistelliger 

Millionenhöhe bedeutet. Darüber hinaus wurde in einem 

entsprechenden Letter of Intent festgehalten, dass bei 

Fortbestehen der Refinanzierungslücke bzgl. des Neubau-

zuschlags landesseitig Maßnahmen zur Schließung dersel-
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ben getroffen werden. Die Entwicklung an dieser Stelle 

wird der Landkreistag sorgsam im Blick behalten und die 

Landesregierung bei entsprechender Notwendigkeit an 

die getroffene Zusage erinnern.

Durchaus erfolgreich gestaltete sich im Berichtszeitraum 

zudem die Arbeit im Zusammenhang mit dem ab dem 

kommenden Jahr geltenden Ganztagsbetreuungsan-

spruch. Nachdem Anfang März 2024 die bereits im Sep-

tember 2023 getroffene Vereinbarung zwischen dem Land 

und den kommunalen Landesverbänden (KLV) zur Finan-

zierung des Anspruchs bestätigt wurde, hatte das Minis-

terium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissen-

schaft, Forschung und Kultur (MBWFK) zunächst den Ent-

wurf einer entsprechenden Betriebskostenförderrichtlinie 

übermittelt. Der Entwurf sah dabei eine hochbürokrati-

sche, in sechs Modelle unterteilte Förderung vor, die nicht 

nur erheblichen Verwaltungsaufwand bedeutet, sondern 

auch kaum zu der vereinbarten Finanzierungsbeteiligung 

des Landes in Höhe von 75 Prozent geführt hätte. In inten-

siven, aber konstruktiven Gesprächen mit der Landesre-

gierung konnte sich sodann auf einen verwaltungsarmen 

Erstattungsmechanismus geeinigt werden. Danach werden 

den Schulträgern grds. 75 Prozent der Ist-Kosten erstattet, 

wobei die Erstattung hinsichtlich des Personals auf den 

qualifikationsentsprechenden Einsatz von maximal einer 

Erzieherin oder einem Erzieher und einer sozialpädagogi-

schen Assistenzkraft auf 25 Kinder und hinsichtlich der 

Sachkosten auf eine Pauschale in Höhe von 700 Euro pro 

Kind und Jahr begrenzt ist – mit erhöhten Werten für die 

Förderzentren. Damit konnten zentrale Forderungen der 

KLV umgesetzt und zugleich Anreize für eine qualitative 

Stärkung der Ganztagsbetreuung geschaffen werden. Hin-

sichtlich der Investitionskosten wurde zudem erreicht, dass 

die zugesagte Landesfinanzierung in Höhe von 85 Prozent 

nicht auf die zunächst bereitgestellten ca. 196 Mio. Euro 

begrenzt wird, sondern ohne Deckelung für die Schaffung 

aller rechtsanspruchserfüllenden Plätze erfolgt. Das Land 

stellt dafür aus seinem Anteil am Sondervermögen „Infra-

struktur und Klimaneutralität“ weitere 280 Mio. Euro bereit.

Im Fokus standen schließlich auch die Förderzentren der 

Kreise. Eine vom Kreis Segeberg initiierte Abfrage unter 

allen Trägern der Förderzentren GE hatte deutlich aufge-

zeigt, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schülern an 

diesen Schulen in den letzten Jahren signifikant gestiegen 

ist, was naturgemäß mit organisatorischen, finanziellen, 

räumlichen und personellen Herausforderungen einher-

geht. Parallel dazu wurde intensiv das Vorhalten sozialpä-

dagogischer Assistenzkräfte an den Förderzentren disku-

tiert. In der Praxis erfolgt dies seit Jahren durch die Schul-

träger, wobei die rechtliche Grundlage hierfür durch die 

KLV hinterfragt worden ist. Tatsächlich hatte das MBWFK 

daraufhin zunächst bestätigt, dass eine gesetzliche Ver-

pflichtung der Schulträger nicht bestünde und die Kreise 

daher (allenfalls) als Träger der Eingliederungshilfe in der 

Pflicht sein könnten – insb. mit der Folge, dass ein Großteil 

der anfallenden Kosten landesseitig ersetzt würde. Zu ei-

nem späteren Zeitpunkt hat das MBWFK diese Aussage 

aber wieder zurückgenommen, ohne dies näher zu begrün-

den. Hier werden im kommenden Berichtszeitraum weite-

re Gespräche zu führen sein, zumal die fehlende rechtliche 

Verpflichtung der Kreise als Schulträger für den Landkreis-

tag kaum infrage gestellt werden kann.



24

GESCHÄFTSBERICHT 2025

Koordinierungsstelle Rettungsdienst
Thomas Jürgensmann / Christoph Burk

Qualitätsmanagement im Rettungsdienst ist ein wesent-

licher Baustein, um u. a. die Patientenversorgung sicher, 

effizient und auf hohem fachlichem Niveau zu gewährleis-

ten. Mit der Verankerung des Qualitätsmanagements im 

Schleswig-Hosteinischen Rettungsdienstgesetz im Jahr 

2017 haben die Rettungsdienstträger und die Träger der 

Luftrettung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Rettungs-

dienst die Qualitätsmanagement-Richtlinie Rettungsdienst 

Schleswig-Holstein (QM- RD SH) entwickelt. Die QM- RD 

SH regelt den Aufbau des Qualitätsmanagementsystems 

innerhalb einer Rettungsdienstorganisation und be-

schreibt die rettungsdienstspezifischen Kriterien für die 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Ziel ist es, den 

Rettungsdienst als ein sich permanent weiterentwickeln-

des und lernendes System aufzustellen.

Bei der Erstellung und Fortschreibung der QM- RD SH hat 

die Koordinierungsstelle Rettungsdienst in den vergan-

genen Jahren aktiv mitgewirkt. Zugleich übernimmt sie 

die Aufgabe der zertifizierenden Stelle im Rahmen des 

Qualitätsmanagements. Dies umfasst die zentrale Orga-

nisation der Audits – von der Ankündigung bis zur ab-

schließenden Zertifizierung. Die bisherigen Audits ma-

chen deutlich, dass das Qualitätsmanagement in den 

Rettungsdiensten Schleswig-Holsteins wirksam voran-

schreitet und sich stetig weiterentwickelt. Damit die Ret-

tungsdienstträger über genügend und qualifizierte Qua-

litätsmanagementfachkräfte, Qualitätsmanagementbe-

auftragte und Auditoren verfügen, hat die Koordinierungs-

stelle Rettungsdienst wie in den Vorjahren auch im Jahr 

2025 in Zusammenarbeit mit Partnern entsprechende 

(Inhouse-) Lehrgänge organisiert, wo die Expertinnen und 

Experten der Rettungsdienste trägerübergreifend Lernen 

und zusammenarbeiten. Dadurch ist das gute und landes-

weite Netzwerk von Qualitätsexpertinnen und Qualitäts-

experten weitergewachsen. Eingebunden war die Koor-

dinierungsstelle Rettungsdienst auch bei der Erstellung 

der Qualitätsindikatoren für den Rettungsdienst in 

Deutschland im Konsensus-Prozess im Auftrag des Aus-

schusses Rettungswesen der Länder.

GESCHÄFTSBERICHT 2025
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Nach der Projektphase, die von allen Beteiligten beson-

dere Ausdauer und Flexibilität erforderte, wurde im Jahr 

2024 der Behandlungskapazitätsnachweis (BKN) in den 

Regelbetrieb überführt. Seither können die Rettungs-

dienste die (Notfall-) Patientinnen und Patienten über den 

webbasierten BKN ein Krankenhaus auswählen und sie 

oder ihn anmelden. Um den BKN weiterzuentwickeln hat 

die Koordinierungsstelle Rettungsdienst erneut Förder-

mittel für das Jahr 2025 beim Land Schleswig-Holstein 

beantragt und gewährt bekommen. Mit Hilfe der Förder-

mittel soll der BKN weiterentwickelt werden, sodass der 

BKN auch bei besonderen Einsatzlagen außerhalb des 

Regelbetriebs (z. B. beim Massenanfall von Verletzten) 

die Rettungsdienste und Krankenhäuser unterstützen 

kann. Ein weiterer und wichtiger Entwicklungsschritt für 

den BKN, welcher angesichts der weltpolitischen Verän-

derungen und den ggf. Zivil-Militärischen Herausforde-

rungen nochmals an Bedeutung gewonnen hat.

Welches Rettungsmittel benötigt die Patientin oder der 

Patient? Benötigt die Patientin oder der Patient überhaupt 

ein Rettungsmittel oder kann sie oder er ein öffentliches 

Verkehrsmittel nutzen (z. B. Taxi)? Die Beantwortung die-

ser Fragen ist von zentraler Bedeutung. Nicht nur, weil 

Rettungsmittel eine begrenzte Ressource darstellen, son-

dern vor allem, weil ihr Einsatz immer am tatsächlichen 

medizinischen Bedarf ausgerichtet sein muss. Mit den 

aktuellen Veränderungen in der Gesundheitsversorgung 

gewinnt dies zusätzlich an Bedeutung. Zugleich ist die 

Beantwortung der Fragen selbst für die Expertinnen und 

Experten im Gesundheitswesen mitunter anspruchsvoll. 

Für diese Personen hat die Koordinierungsstelle in Zusam-

menarbeit mit den Rettungsdiensten eine Entscheidungs-

hilfe entwickelt. Die Entscheidungshilfe soll die Expertin-

nen und Experten unterstützen, für jede Person das rich-

tige Transportmittel auszuwählen (z. B. Taxi, Krankentrans-

portwagen). Somit konnte in Schleswig-Holstein eine 

einheitliche Entscheidungshilfe entwickelt werden, wel-

che über Fördermittel im Rahmen einer Kampagne in Zu-

sammenarbeit mit den Krankenkassen/-verbänden an die 

Expertinnen und Experten im Gesundheitswesen verteilt 

werden soll. Dies stellt einen von vielen notwendigen Bau-

steinen dar, um Rettungsmittel bedarfsgerecht und ziel-

gerichtet einzusetzen.

Das Auftragsvolumen der Koordinie-

rungsstelle Rettungsdienst als zentrale 

Beschaffungsstelle für trägerübergreifende Beschaffun-

gen umfasste rd. 25 Mio. Euro (Stand September 2025). 

Zu den unterschiedlichen Beschaffungsvorhaben, welche 

von der Koordinierungsstelle Rettungsdienst öffentlich 

ausgeschrieben wurden, gehörte auch die Ausschreibung 

einheitlicher Mietkleidung für das Einsatzpersonal im Ret-

tungsdienst für 13 Kreise und kreisfreie Städte. Mit dem 

Einsatz von Mietkleidung verbinden die Rettungsdienste 

wirtschaftliche und hygienische Vorteile und zugleich den 

Mehrwert, dass das Einsatzpersonal in den 13 Kreisen und 

kreisfreien Städten innerhalb der Vertragslaufzeit mit 

hochwertiger und einheitlicher Schutz- und Funktionsklei-

dung ausgestattet ist. Es ist die dritte Ausschreibung von 

Mietkleidung für das Einsatzpersonal im Rettungsdienst 

in den letzten zehn Jahren, an der sich stetig mehr Ret-

tungsdienstträger beteiligt haben.
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Koordinierungsstelle Kommunale Jobcenter
Michaela Sintke

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Schles-

wig-Holstein sind angespannt und die Aufnahmefähigkeit 

des Arbeitsmarktes für Bürgergeldempfängerinnen und 

Bürgergeldempfänger wird zunehmend herausfordernd. 

Die Unternehmen in den Kreisen Nordfriesland und 

Schleswig-Flensburg sind weiterhin zurückhaltend mit 

Einstellungen und Investitionen. Im Kreis Schleswig-Flens-

burg wird im Jahr 2025 ein Haushaltsdefizit erwartet, was 

Möglichkeiten zusätzlicher Förderprogramme und kom-

munaler Investitionen stark einschränkt.

Die Branchenschwerpunkte für offene Stellen in den Op-

tionskreisen sind weiterhin das Gesundheits- und Sozial-

wesen, sowie das Handwerk und das Gastgewerbe. 

Die Chance eine Arbeit aufzunehmen hat sich für Bürger-

geldempfängerinnen und -empfänger im Berichtszeit-

raum verschlechtert. Ursächlich ist die abnehmende Auf-

nahmefähigkeit des Arbeitsmarktes für Arbeitskräfte, 

während die Nachfrage nach Fachkräften bleibt. Eine 

zunehmende Zahl von Bürgergeldempfängern bringt kei-

ne abgeschlossene Ausbildung bzw. lediglich eine veral-

tete Ausbildung mit. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 

bleibt auf hohem Niveau stabil. Die Arbeitslosenquote 

liegt leicht über Vorjahresniveau. 

Die kommunalen Jobcenter reagieren flexibel und haben 

den Schwerpunkt auf Qualifizierung und nachhaltige In-

tegration gelegt. Die Umsetzung des Zuständigkeits-

wechsels für Qualifizierungen und REHA-Maßnahmen war 

mit einigem organisatorischen Aufwand verbunden und 

bedeutet für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

eine zusätzliche Hürde. Die Kooperation läuft zufrieden-

stellend. Unterschiedliche Herangehensweisen gab es in 

manchen Fällen bei Meldeversäumnissen, da der Umgang 

der Bundesagentur für Arbeit von der Arbeitsweise der 

kommunalen Jobcenter abweicht. Während die Agentur 

für Arbeit überwiegend freiwillige Angebote vorhält ge-

hen die kommunalen Jobcenter den erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten nach. Die Anzahl der Qualifizierungen 

ist aus Sicht der kommunalen Jobcenter wie erwartet und 

geplant. 

Im ersten Jahr nach Einführung des Bürgergeldes ist die 

Arbeitsmarktintegration in Schleswig-Holstein gesunken. 

Ursächlich könnten u. a. fehlende finanzielle Anreize sein 

und der Abbau von Konsequenzen bei fehlender Mitwir-

kung. Das Bürgergeldgesetz bietet viele gute Ansätze, 

wie die Fokussierung auf nachhaltige Integration. Leider 

bietet es aber auch Fehlanreize. Eine Arbeitsaufnahme 

im Helferbereich ist kaum – für Familien nicht - geeignet 

den Leistungsbezug zu beenden oder signifikant mehr 

zu verdienen. Trotz großen Einsatzes haben die kommu-

nalen Jobcenter aktuell wenig gesetzliche Handhabe die 

Motivation der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

(ELB) zu steigern. Insofern sind die Pläne der Bundesre-

gierung zu begrüßen, das Bürgergeldgesetz zu novellie-

ren, inklusive der Rückkehr zum Prinzip „fördern und for-

dern“. 

Die Situation der bürgergeldberechtigten Geflüchteten 

in den kommunalen Jobcentern ist - wie zu erwarten – 

komplexer als die deutschsprachiger erwerbsfähiger 

Leistungsberechtigter. Viele verfügen nicht über eine in 

Deutschland anerkannte Ausbildung und ausreichende 

Sprachkenntnisse. Trotzdem ist die Anzahl der erfolgrei-
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chen Integrationen in den Arbeitsmarkt anteilig am Be-

stand besser gewesen als bei deutschen ELB. Dies ist auf 

erfolgreiche Projekte für Geflüchtete in den kommunalen 

Jobcentern zurückzuführen. Der Schwerpunkt der kom-

munalen Jobcenter liegt auf dem Spracherwerb, der Qua-

lifizierung sowie Anerkennung von ausländischen Berufs-

abschlüssen. Weiterhin bestehen Engpässe bei Integra-

tionskursen, Anerkennung von Berufsabschlüssen und 

Kinderbetreuung. 

 Zum Ende des Jahres erwarten die kommunalen Jobcen-

ter einen Gesetzentwurf, nach dem neu zugereiste Men-

schen aus der Ukraine mit Stichtag 1. April 2025 ins AsylB-

lG zurückgeführt werden. Um Erstattungsverfahren zu 

vermeiden, werden Bürgergeldanträge für 6 bzw.12 Mo-

nate bewilligt und der Übergang erfolgt nach Ablauf des 

Bewilligungszeitraums. Weitere damit verbundene orga-

nisatorische Fragen werden durch den Deutschen Land-

kreistag geklärt. Der Hauptanteil der ukrainischen Ge-

flüchteten wird im Jobcenter verbleiben. 

Weiterhin wird der Gesetzesentwurf Zweites Buch Sozi-

algesetzbuch II erwartet. Die Bundesregierung plant Ver-

änderungen und hat die sogenannte „neue Grundsiche-

rung“ angekündigt. Sie soll ab 2026 das Bürgergeld ab-

lösen. Die Arbeitsaufnahme und aktive Mitwirkung der 

Leistungsberechtigten soll wieder in den Fokus der Ver-

mittlungsarbeit gerückt werden. Flankierend sind ver-

schärfte Leistungskürzungen bei fehlender Mitwirkung 

geplant, sowie das Entfallen der Karenzzeit für Vermögen. 

Die finanzielle Situation im Jahr 2025 war prekär. Durch 

die Verteilung von Restmitteln, konnten Finanzierungslü-

cken - die bis Juli entstanden sind - geschlossen werden 

und einige Sonderprojekte zur Unterstützung der er-

werbsfähigen Leistungsberechtigten umgesetzt werden. 

Der zeitliche Verlauf der Mittelzuweisung ging zu Lasten 

der Planbarkeit des Einsatzes von arbeitsmarktpolitischen 

Instrumenten. Insbesondere für die Teilhabe am Arbeits-

markt (§ 16i SGBII) ist eine langfristige planbare Finanzie-

rung erforderlich. 

Verunsicherung bezüglich der Anwendbarkeit der kom-

munalen Abrechnungsverordnung (KoA-VV) erzeugt ein 

Urteil des LSG Berlin-Brandenburg. Gegenstand ist die 

Ausschöpfung der in der KoA-VV festgelegten Pauschalen 

durch das Jobcenter Anhalt-Bitterfeld. Tenor des Urteils: 

Die Pauschalen stellen lediglich die abrechenbare Ober-

grenze dar. Sofern nicht der Nachweis geführt werden 

kann, dass sie ausgeschöpft wurden, sind sie seitens des 

Bundes nicht erstattungsfähig. Dieses Urteil greift den 

Bürokratieabbau an, der durch Pauschalen intendiert war, 

sowie die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Weiterhin 

zwingt es die kommunalen Jobcenter alle Nachweise und 

Rechnungen vorzuhalten, die die Ausschöpfung der Pau-

schalen belegen. Es bleibt abzuwarten, wie das Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die Prüf-

gruppe sich zu dem Urteil verhält. 

Der Haushaltentwurf für das Jahr 2026 sieht bundesweit 

eine Mrd. Euro mehr für die Jobcenter vor. Das entspricht 

etwa dem Umschichtungsbetrag für 2025 aus dem Ein-

gliederungstitel. Somit ist für das nächste Jahr eine finan-

zielle Entlastung zu erwarten. Verwaltungskosten steigen 

laufend und wünschenswert ist, dass der Verwaltungs-

haushalt direkt ohne den Umweg über den Eingliede-

rungstitel auskömmlich finanziert wird. 
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Benchmarking und Kultur und Sport
Jasmin Mögeltönder

Das kreisweite Benchmarking wurde 2023 umfassend 

evaluiert und insbesondere die Teilprojektgruppe (TPG) 

„Personal“ wurde daraufhin komplett neu ausgerichtet. In 

der ersten Jahreshälfte 2025 wurde der nun bereits zwei-

te Bericht, mit den aus der Evaluation hervorgegangenen 

Änderungen, veröffentlicht. Die Ergebnisse und Diskussi-

onen in den untersuchten TPG „Personal“, „Zulassung“ und 

„Bauaufsicht“ überschneiden sich kreisweit u. a. hinsicht-

lich der Themen Fachkräftemangel, Stellenbesetzung, 

Demographie, Digitalisierung und Bürokratie. Alle Kreise 

sind gleichermaßen von einer „alternden Belegschaft“, bei 

gleichzeitigem Fachkräftemangel und einer sich erschwe-

renden Generierung von Nachwuchskräften betroffen. Im 

Benchmarking steht zunehmend weniger die Frage im 

Mittelpunkt, welcher Kreis der vermeintlich „Beste“ ist. 

Stattdessen rückt in den Fokus, welche Strategien die ein-

zelnen Kreise entwickeln, um spezifische Herausforderun-

gen zu bewältigen und wie sie dabei voneinander lernen 

können. Dies geschieht auch im Hinblick auf die Situation, 

dass die Kreise mittlerweile durchaus in Konkurrenz zuei-

nanderstehen, was die Gewinnung von Personal in einigen 

Bereichen angeht. Auch im Bereich der Digitalisierung 

kann kreisweit festgestellt werden, dass die Digitalisierung 

von Vorgängen derzeit noch nutzerorientiert stattfindet, 

was zur Folge hat, dass es zwar zu einer Verbesserung für 

die Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite kommt, 

die Verwaltungen allerdings, paradoxerweise, einen Mehr-

aufwand haben. Die Digitalisierung der Verwaltung findet 

noch nicht „Ende-zu-Ende“ statt und bindet damit Res-

sourcen, die an anderer Stelle fehlen. 

Das Schwerpunktthema des Arbeitskreises Benchmarking 

„Steuerung in den Kreisen“ greift übergeordnet u. a. diese 

Probleme auf und untersucht zum einen den Status Quo 

der Steuerung in den Kreisen und versucht zum anderen 

aus den Erkenntnissen Kriterien abzuleiten, die übergeord-

net zu einer erfolgreichen Steuerung beitragen können. 

Von der Haushaltskonsolidierung in den Kreisen sind ins-

besondere die freiwilligen Aufgaben betroffen – dazu zählt 

auch der Kulturbereich. Alle kulturellen Angebote stehen 

daher unter Sparzwang, wenn auch in unterschiedlichem 

Ausmaß, da die Kulturfinanzierung in den einzelnen Krei-

sen sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. Im AK Kultur wird 

dieses Thema ausführlich diskutiert. Nichtsdestotrotz be-

kennen sich die Kommunen ebenso wie das Land weiter-

hin zu einer partnerschaftlichen Finanzierung von Einrich-

tungen wie Theatern, Musikschulen, Bibliotheken, Volks-

hochschulen, Museen, Soziokulturellen Zentren und Ge-

denkstätten im Land. Der Kulturpakt 2030, der u. a. bein-

haltet, dass die Ausgaben für Kultur bis 2030 auf den 

Durchschnitt der Flächenländer ansteigen sollen, hat 

weiterhin Bestand. Ob dieses Ziel allerdings unter den 

jetzigen Bedingungen erreicht werden kann, ist mehr als 

fraglich. Es gibt allerdings auch Positives zu berichten, so 

werden für die kommende fünfjährige Förderphase (2026 

bis 2030) der Kulturknotenpunkte die Einrichtungen in 

den folgenden vier Regionen des Landes gefördert:

	· Region Kreis Nordfriesland und Nordschleswig  

= Kulturknotenpunkt Nordwest

	· Region nördlicher Kreis Steinburg und Kreis Dithmar-

schen = Kulturknotenpunkt West

	· Region Kreis Pinneberg und südlicher Kreis Steinburg 

= Kulturknotenpunkt Südwest

	· Region Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn 

= Kulturknotenpunkt Südost
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Die Landesregierung fördert mit den Kulturknotenpunkten 

Schleswig-Holstein das professionelle Netzwerk für Kultur 

in ländlichen Räumen. Sie vernetzen die Angebotsstruk-

turen untereinander und mit den dichter besiedelten Zen-

tren, beraten kulturelle Akteurinnen und Akteure und In-

teressierte entsprechend der Bedarfe vor Ort, fördern und 

initiieren Kooperationen und unterstützen die Öffentlich-

keitsarbeit für kulturelle Angebote. Die Kreise Dithmar-

schen und Steinburg sind seit 2025 Teil des durch Bun-

desmittel geförderten Projekts „Aller.Land“ (welches 

durch Kommunen und Land kofinanziert wird). „Aller.Land“ 

hat u. a. zum Ziel den Zusammenhalt und die Demokra-

tiestärkung durch Bürgerinnenbeteiligung auf dem Land 

zu stärken. 

Weiterhin ist zu berichten, dass das Musikschulförderge-

setz nun kurz vor der Verabschiedung steht. Grundsätzlich 

ist eine gesetzliche Verankerung der Förderung der Mu-

sikschulen begrüßenswert. Die Musikschulen erfüllen im 

Rahmen ihres Auftrages wichtige Aufgaben auch im Be-

reich der Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen 

und Kindertagesstätten. Damit leisten sie einen wichtigen 

Beitrag zur Teilhabe an musikalischer Bildung. Die finan-

zielle Förderung der Musikschulen durch das Land muss 

allerdings langfristig verlässlich und dynamisch gestaltet 

werden. Nur so können Musikschulen über eine nachhal-

tige Planungssicherheit verfügen. Der zugesagte Auf-

wuchs der Mittel durch das Land um 1 Mio. Euro wird zwar 

begrüßt, bleibt jedoch unzureichend, da der tatsächliche 

Mehrbedarf der Musikschulen jährlich etwa 5 Mio. Euro 

beträgt. Diese Lücke wird derzeit überwiegend durch kom-

munale Mittel gedeckt, was angesichts der dramatischen 

kommunalen Haushaltslage zunehmend schwieriger wird. 

Eine bloße Erhöhung ohne dynamische Anpassung reicht 

deshalb nicht aus, insbesondere im Hinblick auf gestie-

gene Personal- und Sozialversicherungskosten infolge des 

Herrenberg-Urteils. 
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Personal

Im Berichtszeitraum kam es zu mehreren personellen 

Veränderungen innerhalb der Geschäftsstelle. Im No-

vember 2025 wechselte der Geschäftsführer kurzfristig 

ins Innenministerium. Die kommissarische Leitung der 

Geschäftsstelle übernimmt zunächst die stellv. Ge-

schäftsführung. Weitere personelle Änderungen gab 

es im Assistenzbereich. Nach dem Ausscheiden zweier 

Kolleginnen, die jeweils eine Vollzeitstelle besetzt hat-

ten, konnten wir nun drei neue Kolleginnen gewinnen, 

von denen zwei in Teilzeit tätig sind. Angesichts der 

nach und nach anstehenden Renteneintritte der gebur-

tenstarken Jahrgänge ist die Geschäftsstelle damit gut 

aufgestellt. Zudem wurde in der ersten Jahreshälfte 

2025 ein Werkstudent beschäftigt.

Der SHLKT hat im Berichtszeitraum wiederum Prakti-

kums- und Referendarstationen für die Ausbildung in 

der Verwaltungsstation angeboten.

Die Anzahl der Vollzeitäquivalenten (VZÄ) innerhalb der 

Geschäftsstelle beträgt zum Stichtag 1. November 2025 

15,9.VZÄ

Auf den Bereich der Referentinnen und Referenten ent-

fallen 9,9 VZÄ inkl. der Koordinierungsstellen. Auf den 

Assistenzbereich 5,0 VZÄ. Auf die Büroleitung entfällt 

1 VZÄ.

Funktion Anzahl Max. Eingruppierung

Geschäftsführung 1 B 7

Stv. Geschäftsführer 1 B 2

Referentinnen / 
Referenten 6

A 13 bis A 16 
(oder vergleichbare EG 
nach dem TVöD)

Koordinierungsstelle 
Rettungsdienst 2 EG 11 bis EG 13

Koordinierungsstelle 
kommunale Jobcenter 0,5 EG 13

Büroleitung 1 EG 10

Assistenz 6 EG 6 bis EG 8

Werkstudent 1 geringfügig

Fahrer 2 geringfügig

Die Koordinierungsstelle Rettungsdienst (2 VZÄ zzgl. 0,25 

VZÄ Assistenz) ist eine gemeinsame Einrichtung mit dem 

Städteverband Schleswig-Holstein. Die Kosten der Koordi-

nierungsstelle werden überwiegend von den Krankenkas-

sen refinanziert. 

Weiterhin ist die Koordinierungsstelle der kommunalen 

Jobcenter mit 0,5 VZÄ innerhalb der Geschäftsstelle an-

gesiedelt. Die Stelle wird vollständig durch die Jobcenter 

der Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland finan-

ziert.
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Haushalt

Die Mitgliederversammlung des Schleswig-Holsteinischen 

Landkreistages hat in ihrer Sitzung am 28. März 2025 den 

Jahresabschluss 2024 beschlossen, der für den ideellen 

Bereich einen Jahresüberschuss von rd. 382 Tsd. Euro aus-

weist (LKT und Koordinierungsstellen). Am 21. November 

2025 wird die Mitgliederversammlung über den Entwurf 

des Wirtschafsplans für das Jahr 2026 entscheiden, der im 

Entwurf folgende Struktur aufweist (Angaben in Euro): 

Plan 2026

Gesamteinnahmen 2.777.104,68

Gesamtausgaben 2.769.466,76

Gesamtergebnis 7.637,92

Mitgliedsbeiträge 2.279.556,44

Sonstige Einnahmen 510.021,68

Gesamtpersonalkosten 2.035.466,76

Restliche Ausgaben 734.000,00

Die derzeitige Haushaltslage kann als solide bezeichnet 

werden. Jedoch wird der Landkreistag im Jahr 2026 ge-

ringere Einnahmen verzeichnen als noch in den Jahren 

zuvor. Grund dafür sind sinkende Einwohnerzahlen in 

den Kreisen. Weiterhin soll, lt. Presseberichten, noch in 

diesem Jahr eine Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts zum Thema „Weihnachtsgeld für Beamtinnen 

und Beamte“ fallen. Dieses Urteil hätte, je nachdem wie 

es ausfällt, auch finanzielle Auswirkungen für den Land-

kreistag. Dieser Umstand, die bereits erwähnten niedri-

geren Einnahmen sowie steigende Ausgaben für das 

Personal werden im Laufe des kommenden Jahres an-

hand der konkreten Auswirkungen durch den Landkreis-

tag bewertet. Die Geschäftsstelle arbeitet weiterhin 

sparsam und wirtschaftlich und verfügt, aufgrund der 

positiven Ergebnisse der letzten Jahre, über eine Rück-

lage. 
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Öffentlichkeitsarbeit

Die prägnantesten Themen, mit denen der Landkreistag in 

diesem Jahr in den Medien präsent war, waren der Zivil-

schutz und die Finanzlage der Kommunen. Auch zur Ein-

führung der sogenannten Bezahlkarte für Geflüchtete äu-

ßerte sich der Landkreistag mehrfach in der Öffentlichkeit.

Gerade am Beispiel der Finanzen zeigt sich, wie entschei-

dend die Außenwahrnehmung und eine mediale Darstel-

lung aus kommunaler Perspektive sind. Die kommunale 

Familie muss alle Kommunikationskanäle nutzen, um immer 

wieder darauf aufmerksam zu machen, welche Auswirkun-

gen ein Sparzwang zulasten der Kommunen für die Bürge-

rinnen und Bürger im unmittelbaren Lebensumfeld hat.

Durch eine kontinuierliche, sichtbare Öffentlichkeitsarbeit 

stärkt die kommunale Familie ihre Verhandlungsposition 

gegenüber dem Land und kann so positive Ergebnisse 

erzielen – wie zuletzt den Erfolg, dass 62,5 Prozent des 

Sondervermögens des Bundes pauschal an die Kommu-

nen fließen.

Übersicht der Pressemeldungen 

1 Die Kommunen sind nicht die Reser-
vekasse für einen unausgeglichenen 
Landeshaushalt

29.11.2024

2 Das Land muss mehr Verantwortung 
bei der Rückführung von Ausreise-
pflichtigen übernehmen!

29.11.2024

3 Wir brauchen einen guten, zuverlässi-
gen und ausfinanzierten ÖPNV!

29.11.2024

4 Kommunen lehnen Kürzungen der kom-
munalen Finanzausstattung ab.

02.12.2024

5 Kommunale Landesverbände lehnen 
Eingriff in den kommunalen Finanzaus-
gleich ab

11.12.2024

6 Kreise fordern von der Landesregierung 
eine nachhaltige Krankenhausplanung, 
die die Interessen des ländlichen Raums 
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ohne Probleme fort. Dabei
wechselte der Kommandant
aber mehrfach die Geschwin-
digkeit. Das dänische Pat-
rouillenboot „Najaden” beob-
achtete die Szenerie aus si-
cherer Entfernung, griff aber
nicht ein.

„Uns liegen darüber keine
Informationen vor. Das russi-
sche Schiff hat nach unseren
Informationen ohne Verstöße
gegen geltende Vorschriften
den Fehmarnbelt passiert“,
heißt es bei der Bundespoli-
zeidirektion Bad Bramstedt.
Die Bundespolizei habe auch
keine eigene Drohne in der
Luft gehabt.

Die Grenzschützer konnten
aus Mangel an einsatzberei-
tenEinheiten selbst auchnicht
vor Ort sein, da ihr Flaggschiff
„Neustadt“ wegen des Be-
suchs des Bundesinnenminis-
ters in der Neustädter Bucht
gebunden war. Das Einsatz-
schiff „Bamberg“ hatte zuvor

vor Rügen die „Vice-Admiral
Kulakov” zur Kadetrinne be-
gleitet, musste aber vor Ged-
ser abdrehen. Dort übernimmt
normalerweise die „Neu-
stadt“ die Bewachung russi-
scher Einheiten.

Die „Vice-Admiral Kula-
kov“ ist eines der größten
Kampfschiffe der russischen
Marine. Seit Ende Mai ist das
zur Nordflotte aus dem Kolaf-
jord gehörende Schiff in der
Ostsee. Viermal hat sich der
163 Meter lange und rund
7000 Tonnen verdrängende
Koloss seitdem bereits vor
Fehmarn gezeigt.

Am Montag war der Zerstö-
rer mit der Nummer 626 nach
einer U-Jagdübung vor Kali-
ningrad wieder auf dem Weg
von der Ostsee ins Skagerrak.
Zum Zeitpunkt des Zwischen-
falls war das Schiff auf der
nördlichen Seite des Fahrwas-
sers an der dänischen Wirt-
schaftszone unweit der Tun-

FEHMARN.Die russische Mari-
ne zeigt weiter Präsenz vor
Fehmarn. Zum wiederholten
Mal ist dort seit Ende Mai am
Montag der Zerstörer „Vice-
Admiral Kulakov“ aufge-
taucht. Dabei zieht so ein
Schiff Beobachter an. Die Be-
satzung versuchte deshalb am
Montag auch, eine Drohne ab-
zuwehren.

Während der neue Bundes-
innenminister Alexander Do-
brindt vor Neustadt seinen
Antrittsbesuch bei der Bun-
despolizei machte, kam es im
Fehmarnbelt zu diesem Zwi-
schenfall. Der russische Zer-
störer „Vice-Admiral Kula-
kov“ war dort von Baltiysk
kommend auf Patrouille
unterwegs, als die Besatzung
plötzlich Drohnen-Alarm aus-
löste. Die Waffen wurden be-
setzt, und ein Soldat versuch-
te, mit einem Abwehrsystem

VON FRANK BEHLING

Drohnen-Alarm auf russischem Zerstörer
„Vice-Admiral Kulakov“ zum wiederholten Mal vor Fehmarn – Besatzung des Kriegsschiffes nahm Flugobjekt ins Visier

nelbaustelle für den Fehmarn-
belt.

Kurze Zeit zuvor war eine
Drohne auch in der Nähe der
Vogelflugfähren gesichtet
worden. Sie kam aber vom
Standort der Bundeswehr in
Marienleuchte und war vor
der Ankunft des Zerstörers
auch wieder dort gelandet,
wie man an ihrem Transpon-
dersignal sehen konnte.

Die Bundespolizei hatte zu-
letzt im Mai einen Zwischen-
fall mit Drohnen auf der Nord-
seegemeldet.BeiderBeschat-
tung eines russischen Waffen-
transporters tauchten plötz-
lich Drohnen hinter dem Ein-
satzschiff „Potsdam“ auf. Da
die Einsatzboote der Bundes-
polizei keinerlei Technik zum
Erfassen und Verfolgen von
Drohnen haben, konnten sie
die Herkunft dieser Drohnen
nicht ermitteln. Der russische
Frachter ist inzwischen in
Westafrika.

Die Besatzung des russischen Zerstörers „Vice-Admiral Kulakov“ zielte im Fehmarnbelt mit einem Jammer auf eine unbekannte Drohne. FOTO: FRANK_BEHLING

Schwarz-Grün
einigt sich mit
Kommunen

KIEL. Die schleswig-hol-
steinische Landesregie-
rung und die kommunalen
Spitzenverbände haben
sich in mehreren bislang
umstrittenen Finanzie-
rungsfragen geeinigt. Das
betrifft zum Beispiel den
Ausbau der Ganztagsbe-
treuung an Schulen, den
Umgang mit straffälligen
ausreisepflichtigen Aus-
ländern und die Kranken-
hausfinanzierung. „Uns ist
da gemeinsam ein echter
Meilenstein gelungen“,
sagte Ministerpräsident
Daniel Günther (CDU)
nach Unterzeichnung der
Vereinbarung.

Landesregierung und
Verbände stellen in der
Präambel der Vereinba-
rung fest, dass Strukturen
und Prozesse optimiert
werden müssten. Genannt
werden insbesondere der
Abbau von Aufgaben, die
Verschlankung sowie die
Digitalisierung von Ver-
fahren. Bei aller Euphorie
über das, was gemeinsam
gelungen sei, sei die Situa-
tionderHaushalte auf Lan-
desebene und bei den
Kommunen im Moment
eine große Herausforde-
rung, so der Regierungs-
chef. Der Vorsitzende des
Landkreistags, der Stor-
marner Landrat Henning
Görtz (CDU), betonte die
dramatische Lage der
Haushalte auf Kreisebene.
Die Situation werde in den
kommenden Jahren nicht
einfacher. „Ganz wichtig
ist für uns eine Zusage, die
uns gegeben worden ist,
nämlich, dass im Haushalt
2026 keine weitere Konso-
lidierung zulasten der
Kommunen stattfindet.“

Der Kieler Oberbürger-
meister und stellvertreten-
de Vorsitzende des Städte-
tags, Ulf Kämpfer (SPD),
verwies auf zwei Punkte, in
denen keine Einigung er-
zielt werden konnte. Das
seien die Kürzungen aus
dem vergangenen Jahr
und die fehlenden Landes-
mittel bei der Städtebaufi-
nanzierung. „Wir sind der
Meinung, das Land müsse
diese Kürzungen zurück-
nehmen. Da haben wir
unterschiedliche Auffas-
sungen.“

Northvolt: SPD hat weitere Fragen
Wann hat Ministerpräsident Daniel Günther Entscheidungen getroffen? Wie war er informiert? Landtagsfraktion meldet unverändert Aufklärungsbedarf an

KIEL. Die SPD sieht weiteren
Klärungsbedarf zur Rolle von
Regierungschef Daniel Gün-
ther (CDU) bei der Förderung
des mittlerweile insolventen
schwedischen Batterieher-
stellersNorthvolt. „DerMinis-
terpräsident darf nicht weiter
ausweichen, wenn gefragt
wird, welche Entscheidungen
auf seine Haltung hin gefallen
sind“, sagte der SPD-Wirt-
schaftspolitiker Kianusch
Stender. Durch eine weitere
KleineAnfrageandieLandes-
regierung will der Landtags-
abgeordnete beispielsweise
erfahren, welche Position
Günther beim Verzicht der
Landesregierung auf ein eige-
nes Gutachten zur Ansied-
lung vertrat.

„Die Antwort auf unsere

erste Kleine Anfrage erweck-
te den Eindruck, dass es der
Staatskanzlei mehr um das
Image des Ministerpräsiden-
tengeht als umein sichehrlich
machen“, sagte Stender. Ver-
schleierungstaktiken stünden
im Widerspruch zu transpa-
renter und aufrichtiger Klä-
rung der Sachlage.

Es müsse klar werden, ob in
den im Februar vorgelegten
Akten noch etwas fehle, er-
klärte Stender. „Wo finden
sich die Dokumente, die fest-
halten, was der Ministerpräsi-
dent wann entschied und was
er zu welchem Zeitpunkt
wusste? Bisher findet sich in
den Akten hierzu nichts.“

Gemeinsam mit FDP und
SSW fordert die SPD zudem
einen Sonderbericht des Lan-

Als im März 2024 mit dem
Bau in Schleswig-Holstein be-
gonnen wurde, waren die
Hoffnungen in der struktur-
schwachen Region groß. Im
Rekordtempo wendete sich
das Blatt, Northvolt rang mit
immer höheren Schulden,
musste Tausende Arbeitneh-
mer in Schweden entlassen,
Expansionspläne auf Eis le-
gen und in den USA in einem
kostspieligen Verfahren vorü-
bergehend unter Gläubiger-
schutz gehen.

Schließlich meldete North-
volt am 12. März 2025 in
Schweden Insolvenz an. Un-
klar bleibt, wie es mit der im
Bau befindlichen Fabrik bei
Heide weitergeht und wie
teuer die Insolvenz für
Deutschland und Schleswig-

Holstein am Ende wird.
Northvolt hat für den geplan-
ten Fabrikbau bei Heide rund
600 Millionen Euro von der
staatlichen Förderbank KfW
erhalten, abgesichert je zur
Hälfte von Bund und Land.
Hinzu kamen 20 Millionen
Euro für Zinsen und Verfah-
renskosten.

Medienberichten zufolge
wirft inzwischen auch der
Bundesrechnungshof dem
ehemaligen Bundeswirt-
schaftsminister Robert Ha-
beck (Grüne) vor, viel zu
leichtfertig Steuergeld an
Northvolt vergeben und von
Anfang an wirtschaftliche Ri-
siken unterschätzt zu haben.
Habeck hatte die Subventio-
nen fürNorthvolt langevertei-
digt.

desrechnungshofs zur Förde-
rung von Northvolt. Sie kün-
digten einen entsprechenden

Antrag für die Landtagssit-
zung in der kommenden Wo-
che an.

Der Schriftzug Northvolt ist an einem Zaun am Eingang zur Bau-
stelle der Batteriezellenfabrik zu sehen. Der Batteriehersteller
Northvolt hat in seiner schwedischen Heimat Insolvenz angemel-
det. FOTO: CHRISTIAN CHARISIUS/DPA

die unbekannte Drohne vom
Hubschrauberlandedeck aus
ins Visier zu nehmen – mögli-
cherweise ein neuartiger Jam-
mer, der von der russischen
Armee eingesetzt wird.

Die schweren Waffen blie-
ben jedoch alle in Reiseposi-
tion. Nur die Maschinenge-
wehre auf dem Vorschiff, der
Kommandobrücke und dem
Hubschrauberlandedeck
wurden in Stellung gebracht.

Der große Zerstörer setzte
seine Fahrt trotz des Drohnen-
Alarms zum Skagerrak jedoch

Das russische
Schiff hat nach unseren
Informationen ohne
Verstöße gegen geltende
Vorschriften den
Fehmarnbelt passiert.
Bundespolizeidirektion
in Bad Bramstedt
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ben jedoch alle in Reiseposi-
tion. Nur die Maschinenge-
wehre auf dem Vorschiff, der
Kommandobrücke und dem
Hubschrauberlandedeck
wurden in Stellung gebracht.

Der große Zerstörer setzte
seine Fahrt trotz des Drohnen-
Alarms zum Skagerrak jedoch

Das russische
Schiff hat nach unseren
Informationen ohne
Verstöße gegen geltende
Vorschriften den
Fehmarnbelt passiert.
Bundespolizeidirektion
in Bad Bramstedt
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ohne Probleme fort. Dabei
wechselte der Kommandant
aber mehrfach die Geschwin-
digkeit. Das dänische Pat-
rouillenboot „Najaden” beob-
achtete die Szenerie aus si-
cherer Entfernung, griff aber
nicht ein.

„Uns liegen darüber keine
Informationen vor. Das russi-
sche Schiff hat nach unseren
Informationen ohne Verstöße
gegen geltende Vorschriften
den Fehmarnbelt passiert“,
heißt es bei der Bundespoli-
zeidirektion Bad Bramstedt.
Die Bundespolizei habe auch
keine eigene Drohne in der
Luft gehabt.

Die Grenzschützer konnten
aus Mangel an einsatzberei-
tenEinheiten selbst auchnicht
vor Ort sein, da ihr Flaggschiff
„Neustadt“ wegen des Be-
suchs des Bundesinnenminis-
ters in der Neustädter Bucht
gebunden war. Das Einsatz-
schiff „Bamberg“ hatte zuvor

vor Rügen die „Vice-Admiral
Kulakov” zur Kadetrinne be-
gleitet, musste aber vor Ged-
ser abdrehen. Dort übernimmt
normalerweise die „Neu-
stadt“ die Bewachung russi-
scher Einheiten.

Die „Vice-Admiral Kula-
kov“ ist eines der größten
Kampfschiffe der russischen
Marine. Seit Ende Mai ist das
zur Nordflotte aus dem Kolaf-
jord gehörende Schiff in der
Ostsee. Viermal hat sich der
163 Meter lange und rund
7000 Tonnen verdrängende
Koloss seitdem bereits vor
Fehmarn gezeigt.

Am Montag war der Zerstö-
rer mit der Nummer 626 nach
einer U-Jagdübung vor Kali-
ningrad wieder auf dem Weg
von der Ostsee ins Skagerrak.
Zum Zeitpunkt des Zwischen-
falls war das Schiff auf der
nördlichen Seite des Fahrwas-
sers an der dänischen Wirt-
schaftszone unweit der Tun-

FEHMARN.Die russische Mari-
ne zeigt weiter Präsenz vor
Fehmarn. Zum wiederholten
Mal ist dort seit Ende Mai am
Montag der Zerstörer „Vice-
Admiral Kulakov“ aufge-
taucht. Dabei zieht so ein
Schiff Beobachter an. Die Be-
satzung versuchte deshalb am
Montag auch, eine Drohne ab-
zuwehren.

Während der neue Bundes-
innenminister Alexander Do-
brindt vor Neustadt seinen
Antrittsbesuch bei der Bun-
despolizei machte, kam es im
Fehmarnbelt zu diesem Zwi-
schenfall. Der russische Zer-
störer „Vice-Admiral Kula-
kov“ war dort von Baltiysk
kommend auf Patrouille
unterwegs, als die Besatzung
plötzlich Drohnen-Alarm aus-
löste. Die Waffen wurden be-
setzt, und ein Soldat versuch-
te, mit einem Abwehrsystem

VON FRANK BEHLING

Drohnen-Alarm auf russischem Zerstörer
„Vice-Admiral Kulakov“ zum wiederholten Mal vor Fehmarn – Besatzung des Kriegsschiffes nahm Flugobjekt ins Visier

nelbaustelle für den Fehmarn-
belt.

Kurze Zeit zuvor war eine
Drohne auch in der Nähe der
Vogelflugfähren gesichtet
worden. Sie kam aber vom
Standort der Bundeswehr in
Marienleuchte und war vor
der Ankunft des Zerstörers
auch wieder dort gelandet,
wie man an ihrem Transpon-
dersignal sehen konnte.

Die Bundespolizei hatte zu-
letzt im Mai einen Zwischen-
fall mit Drohnen auf der Nord-
seegemeldet.BeiderBeschat-
tung eines russischen Waffen-
transporters tauchten plötz-
lich Drohnen hinter dem Ein-
satzschiff „Potsdam“ auf. Da
die Einsatzboote der Bundes-
polizei keinerlei Technik zum
Erfassen und Verfolgen von
Drohnen haben, konnten sie
die Herkunft dieser Drohnen
nicht ermitteln. Der russische
Frachter ist inzwischen in
Westafrika.

Die Besatzung des russischen Zerstörers „Vice-Admiral Kulakov“ zielte im Fehmarnbelt mit einem Jammer auf eine unbekannte Drohne. FOTO: FRANK_BEHLING

Schwarz-Grün
einigt sich mit
Kommunen

KIEL. Die schleswig-hol-
steinische Landesregie-
rung und die kommunalen
Spitzenverbände haben
sich in mehreren bislang
umstrittenen Finanzie-
rungsfragen geeinigt. Das
betrifft zum Beispiel den
Ausbau der Ganztagsbe-
treuung an Schulen, den
Umgang mit straffälligen
ausreisepflichtigen Aus-
ländern und die Kranken-
hausfinanzierung. „Uns ist
da gemeinsam ein echter
Meilenstein gelungen“,
sagte Ministerpräsident
Daniel Günther (CDU)
nach Unterzeichnung der
Vereinbarung.

Landesregierung und
Verbände stellen in der
Präambel der Vereinba-
rung fest, dass Strukturen
und Prozesse optimiert
werden müssten. Genannt
werden insbesondere der
Abbau von Aufgaben, die
Verschlankung sowie die
Digitalisierung von Ver-
fahren. Bei aller Euphorie
über das, was gemeinsam
gelungen sei, sei die Situa-
tionderHaushalte auf Lan-
desebene und bei den
Kommunen im Moment
eine große Herausforde-
rung, so der Regierungs-
chef. Der Vorsitzende des
Landkreistags, der Stor-
marner Landrat Henning
Görtz (CDU), betonte die
dramatische Lage der
Haushalte auf Kreisebene.
Die Situation werde in den
kommenden Jahren nicht
einfacher. „Ganz wichtig
ist für uns eine Zusage, die
uns gegeben worden ist,
nämlich, dass im Haushalt
2026 keine weitere Konso-
lidierung zulasten der
Kommunen stattfindet.“

Der Kieler Oberbürger-
meister und stellvertreten-
de Vorsitzende des Städte-
tags, Ulf Kämpfer (SPD),
verwies auf zwei Punkte, in
denen keine Einigung er-
zielt werden konnte. Das
seien die Kürzungen aus
dem vergangenen Jahr
und die fehlenden Landes-
mittel bei der Städtebaufi-
nanzierung. „Wir sind der
Meinung, das Land müsse
diese Kürzungen zurück-
nehmen. Da haben wir
unterschiedliche Auffas-
sungen.“

Northvolt: SPD hat weitere Fragen
Wann hat Ministerpräsident Daniel Günther Entscheidungen getroffen? Wie war er informiert? Landtagsfraktion meldet unverändert Aufklärungsbedarf an

KIEL. Die SPD sieht weiteren
Klärungsbedarf zur Rolle von
Regierungschef Daniel Gün-
ther (CDU) bei der Förderung
des mittlerweile insolventen
schwedischen Batterieher-
stellersNorthvolt. „DerMinis-
terpräsident darf nicht weiter
ausweichen, wenn gefragt
wird, welche Entscheidungen
auf seine Haltung hin gefallen
sind“, sagte der SPD-Wirt-
schaftspolitiker Kianusch
Stender. Durch eine weitere
KleineAnfrageandieLandes-
regierung will der Landtags-
abgeordnete beispielsweise
erfahren, welche Position
Günther beim Verzicht der
Landesregierung auf ein eige-
nes Gutachten zur Ansied-
lung vertrat.

„Die Antwort auf unsere

erste Kleine Anfrage erweck-
te den Eindruck, dass es der
Staatskanzlei mehr um das
Image des Ministerpräsiden-
tengeht als umein sichehrlich
machen“, sagte Stender. Ver-
schleierungstaktiken stünden
im Widerspruch zu transpa-
renter und aufrichtiger Klä-
rung der Sachlage.

Es müsse klar werden, ob in
den im Februar vorgelegten
Akten noch etwas fehle, er-
klärte Stender. „Wo finden
sich die Dokumente, die fest-
halten, was der Ministerpräsi-
dent wann entschied und was
er zu welchem Zeitpunkt
wusste? Bisher findet sich in
den Akten hierzu nichts.“

Gemeinsam mit FDP und
SSW fordert die SPD zudem
einen Sonderbericht des Lan-

Als im März 2024 mit dem
Bau in Schleswig-Holstein be-
gonnen wurde, waren die
Hoffnungen in der struktur-
schwachen Region groß. Im
Rekordtempo wendete sich
das Blatt, Northvolt rang mit
immer höheren Schulden,
musste Tausende Arbeitneh-
mer in Schweden entlassen,
Expansionspläne auf Eis le-
gen und in den USA in einem
kostspieligen Verfahren vorü-
bergehend unter Gläubiger-
schutz gehen.

Schließlich meldete North-
volt am 12. März 2025 in
Schweden Insolvenz an. Un-
klar bleibt, wie es mit der im
Bau befindlichen Fabrik bei
Heide weitergeht und wie
teuer die Insolvenz für
Deutschland und Schleswig-

Holstein am Ende wird.
Northvolt hat für den geplan-
ten Fabrikbau bei Heide rund
600 Millionen Euro von der
staatlichen Förderbank KfW
erhalten, abgesichert je zur
Hälfte von Bund und Land.
Hinzu kamen 20 Millionen
Euro für Zinsen und Verfah-
renskosten.

Medienberichten zufolge
wirft inzwischen auch der
Bundesrechnungshof dem
ehemaligen Bundeswirt-
schaftsminister Robert Ha-
beck (Grüne) vor, viel zu
leichtfertig Steuergeld an
Northvolt vergeben und von
Anfang an wirtschaftliche Ri-
siken unterschätzt zu haben.
Habeck hatte die Subventio-
nen fürNorthvolt langevertei-
digt.

desrechnungshofs zur Förde-
rung von Northvolt. Sie kün-
digten einen entsprechenden

Antrag für die Landtagssit-
zung in der kommenden Wo-
che an.

Der Schriftzug Northvolt ist an einem Zaun am Eingang zur Bau-
stelle der Batteriezellenfabrik zu sehen. Der Batteriehersteller
Northvolt hat in seiner schwedischen Heimat Insolvenz angemel-
det. FOTO: CHRISTIAN CHARISIUS/DPA

die unbekannte Drohne vom
Hubschrauberlandedeck aus
ins Visier zu nehmen – mögli-
cherweise ein neuartiger Jam-
mer, der von der russischen
Armee eingesetzt wird.

Die schweren Waffen blie-
ben jedoch alle in Reiseposi-
tion. Nur die Maschinenge-
wehre auf dem Vorschiff, der
Kommandobrücke und dem
Hubschrauberlandedeck
wurden in Stellung gebracht.

Der große Zerstörer setzte
seine Fahrt trotz des Drohnen-
Alarms zum Skagerrak jedoch

Das russische
Schiff hat nach unseren
Informationen ohne
Verstöße gegen geltende
Vorschriften den
Fehmarnbelt passiert.
Bundespolizeidirektion
in Bad Bramstedt
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heitspolitiker Niclas Dür-
brook. „Das Land darf dieses
Problem nicht länger weiter-
reichen, sondern muss selbst
Verantwortung für die Unter-
bringung und vor allem Be-
treuung dieser Menschen in
Landeseinrichtungen über-
nehmen.“

Im Mai hatte der Landtag
das Landesaufnahmegesetz
so geändert, dass das Landes-
amt für Zuwanderung und
Flüchtlinge künftig die Zu-
ständigkeit für Rückführun-
gen von ausländischen Mehr-
fach- und Intensivstraftätern
zentral übernehmen kann. So
sollendieKreise undkreisfrei-
en Städte entlastet werden
unddieAbschiebungen inden
Einzelfällen beschleunigt
werden.

Für die SPD geht die Rege-
lungnochnichtweit genug.So
sei die Frage der Unterbrin-
gung ausreisepflichtiger
Straftäter unklar, die sich
nicht bereits in einer Einrich-
tung des Landes oder in Haft
befänden. „Nach wie vor wer-

deuten aber sehr viel Arbeit.“
ZudemstündendieFälleoft

unter Beobachtung der Öf-
fentlichkeit, der Druck auf die
Ausländerbehörden und Bür-
germeister vor Ort sei groß.
Deswegen wünscht sich
Schulz eine zentrale Lösung
für die Unterbringung. Wie
die genau aussehen soll, müs-
se noch diskutiert werden.

Zum einen gebe es bereits
ein geeignetes Mittel: die
Unterbringung in der Ab-
schiebungshafteinrichtung
Glückstadt. Grundsätzlich
sind die Menschen in Ab-
schiebehaft nicht dort, weil sie
Straftat begangen haben.

Die Ausländerbehörden
können die Haft aber bei aus-
reisepflichtigen Personen an-
ordnen, wenn beispielsweise
die Gefahr des Untertauchens
besteht. In der Praxis wird von
dieser Option in Schleswig-
Holstein nur selten Gebrauch
gemacht.Vonden14Haftplät-
zen für das nördlichste Bun-
desland sind in Glückstadt in
der Regel nicht einmal die

KIEL. Ausreisepflichtige Straf-
täter und Gefährder stellen
die Kommunen in Schleswig-
Holstein zum Teil vor große
Herausforderungen. Nun will
die SPD im Landtag die Ver-
antwortung vollständig auf
das Land übertragen. Die
Straftäter und Gefährder sol-
len bis zu ihrer Abschiebung
künftig generell in Einrich-
tungen des Landes unterge-
bracht werden, heißt es in
einem Antrag der SPD für die
Landtagssitzung in der kom-
menden Woche.

Die Landesregierung solle
außerdem „ein Konzept zur
Betreuung und Beaufsichti-
gung unter Berücksichtigung
der besonderen Herausforde-
rungen in Zusammenhangmit
dieser Personengruppe“ er-
arbeiten.

„Vorbestrafte ausreise-
pflichtige Menschen und Ge-
fährder sind in den Kommu-
nen vor Ort falsch aufgeho-
ben“, sagt der SPD-Sicher-

VON JONAS BICKEL

SYLT. Jagdpause auf Sylt: Der
Goldschakal, der Lämmer auf
der Insel gerissen hat, darf
vorerst nicht abgeschossen
werden. Einen entsprechen-
den sogenannten Hängebe-
schluss erließ das Schleswiger
Verwaltungsgericht. Damit
sei noch keine Entscheidung
im Eilverfahren verbunden,
sagte eine Sprecherin am
Mittwoch. Ein Naturschutz-
verband hatte sich gegen die
Ausnahmegenehmigung des
Landesamts für Umwelt an
dasGericht gewandt.Mit dem
Hängebeschluss soll sicherge-
stellt werden, dass in der Sa-
che keine unumkehrbaren
Tatsachen geschaffen wer-
den. Jetzt müssten zunächst
die Akten gesichtet werden.

Maßnahmen müssen immer
das mildeste Mittel zuerst ins
Kalkül ziehen, und das ist in
diesem Fall eine Umsiedlung
des Tieres“, teilte eine Peta-
Sprecherin mit.

Mit Lebendfallen oder Be-
täubungsgewehren könne der
Goldschakal demnach scho-
nend eingefangen und in
einem Gebiet auf dem Fest-
land ausgesetzt werden. „In
Afrika werden ganze Löwen-
rudel eingefangen und in si-
cheren Gebieten wieder aus-
gesetzt – da sollte es den Be-
hörden gelingen, einen Gold-
schakal auf Sylt unversehrt
einzufangen“, teilte die Orga-
nisation mit. Es sei „beschä-
mend“, dass dieAbschuss-Lö-
sung auf Sylt präferiertwurde.

Bereits zuvor hatte die
Tierrechtsorganisation Peta
die Erteilung einer offiziellen
Ausnahmegenehmigung für
den Abschuss kritisiert. „Die

Tötungsabsicht der schles-
wig-holsteinischen Behörden
und des Umweltministers To-
bias Goldschmidt ist erschre-
ckend einfallslos. Behördliche

Streng geschützt und hart umkämpft: Die Ausnahmegenehmigung
für den Goldschakal auf Sylt beschäftigt nun auch das Verwal-
tungsgericht in Schleswig. ARCHIVFOTO: MIHAI MARINOV/DPA

Wohin mit den Gefährdern?
SPD fordert Unterbringung ausreisepflichtiger Straftäter in Landeseinrichtungen, um die Kommunen zu entlasten

Hälfte belegt. Aktuell befin-
den sich dort lediglich zwei
Personen aus Schleswig-Hol-
stein.

„Die Verfahren sind sehr
aufwendig und müssen vor
Gericht auch standhalten“,
sagt Schulz. Deswegen wür-
den viele Ausländerbehörden
voneinerAbschiebehaft abse-
hen. Auf Bundesebene wird
aktuell für ausreisepflichtige
Straftäter und Gefährder ein
zeitlich unbefristeter Ausrei-
searrest geprüft. „Auch das
gilt es alsmöglicheLösungab-
zuwarten“, sagt Schulz.

Wie viele ausreisepflichti-
ge Straftäter undGefährder es
in Schleswig-Holstein gibt,
will das Sozialministerium auf
Anfrage nicht sagen. Die An-
zahlder inSchleswig-Holstein
als „Gefährder“ eingestuften
Personen liege inklusive deut-
scher Staatsangehöriger ins-
gesamt in einem unteren
zweistelligen Bereich. Kon-
kretere Angaben sind beim
Land als Verschlusssache ein-
gestuft und nicht öffentlich.

Die Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt. Nach Vorstellung der SPD sollten ausreisepflichtige Straftäter künftig grundsätzlich in Landeseinrichtungen untergebracht
werden. FOTO: ULF DAHL

Die Jagd auf den Goldschakal ist vorerst gestoppt
Verwaltungsgericht Schleswig prüft die Ausnahmegenehmigung für den Abschuss – Peta fordert Umsiedlung des Tieres

Aus Sicht der Jäger gibt es
keine Alternative zum geneh-
migten Abschuss. „Wo will
man ein Tier, das sich auf be-
stimmte Nahrungsaufnahme
spezialisiert hat, denn freilas-
sen?“, fragte der stellvertre-
tende Kreisjägermeister
Nordfrieslands Manfred Ue-
kermann. Es zu betäuben und
einzufangen, sei keine Op-
tion, da die Jäger zumBeispiel
mit Betäubungsfeilen deutlich
näher an das Tier herankom-
men müssten.

Seit dem 19. Mai hat das
Tier auf der Insel 90 Schafe
und Lämmer gerissen. Das
Landesamt erteilte daraufhin
eine artenschutzrechtliche
Ausnahmegenehmigung zum
Abschuss.

Polizei findet
nach Feuer
eine zweite
Leiche

LÜBECK. Nach dem Brand
eines Mehrfamilienhauses
in Lübeck sind in dem Ge-
bäude nunmehr zwei Lei-
chen gefunden worden.
Wie ein Sprecher der Poli-
zei sagte, konntenErmittler
zwei Wochen nach dem
Feuer bisher nicht zugäng-
liche Räume erkunden.
Nachdem die Polizei be-
reits Ende Mai eine tote
Person gefunden hatte,
stießen die Ermittler dort
auf eine weitere Leiche.

Um wen es sich handelt,
ist bisher nicht bekannt.
Die Leiche soll in der
Rechtsmedizin untersucht
werden. Das Feuer war En-
de Mai im Dachgeschoss
ausgebrochen.

Die ersten Einsatzkräfte
seien bereits nach vier Mi-
nuten am Brandort in der
Schützenstraße eingetrof-
fen, sagte eine Polizeispre-
cherin damals. Da habe das
Dachgeschoss bereits kom-
plett in Brand gestanden.
Erst amAbendwardasFeu-
er unter Kontrolle. Die
Brandursache ist bislang
nicht bekannt. Brandstif-
tung sei nicht auszuschlie-
ßen. Bei dem Feuer war
eine 30-Jährige schwer
verletzt worden. Die Frau
war aus einem Fenster im
zweiten Stock gesprungen,
um sich vor den Flammen
zu retten, sagte die Spre-
cherin. Sie sei mit Brand-
verletzungen und vermut-
lich Knochenbrüchen ins
Krankenhaus gebracht
worden. Ein 72 Jahre alter
MannausdemErdgeschoss
wurde wegen einer Rauch-
gasvergiftung behandelt.

Beamter mit
Superblick
schnappt
Kofferdieb

HAMBURG. Ein Super Re-
cognizer der Bundespolizei
hat inHamburg sehr erfolg-
reich bei der Suche nach
einem Kofferklau mitge-
wirkt. Dank seiner speziel-
len Fähigkeiten wurde am
Hamburger Hauptbahnhof
ein Gepäckdieb gestellt.
Wie die Polizei mitteilte,
hatte der Beamte den 38
Jahre alten Täter wieder-
erkannt. Die sogenannten
Super Recognizer können
sich Gesichter und Bewe-
gungen überdurchschnitt-
lich gut merken und Perso-
nen auf Videoaufnahmen
auch in großen Menschen-
mengen wiedererkennen.

In diesem Fall hatte der
Verdächtige den Koffer
eines Mannes gestohlen,
der sich gerade eine Fahr-
karte gekauft hatte. An-
hand der Videobilder er-
kannte der Beamte den
Mann Stunden später wie-
der. Der vorübergehend
Festgenommene gab die
Tat zu. Nach Abschluss der
polizeilichen Maßnahmen
wurde der 38-Jährige wie-
der entlassen. Gegen ihn
wurde ein Strafverfahren
wegen Diebstahls eingelei-
tet.

den auch extrem schwierige
Fälle an die Kommunen um-
verteilt“, kritisiert Dürbrook.

Bei den Kommunen ist man
an einer Lösung sehr interes-
siert. „Ausreisepflichtige
Straftäter sind ein Problem“,
sagt Sönke Schulz, Geschäfts-
führer des Landkreistags.
Zwar gebe es pro Kreis nur ei-
nige wenige Fälle. „Sie be-

Vorbestrafte aus-
reisepflichtigeMen-
schen undGefährder
sind in den Kommunen
falsch aufgehoben.
Niclas Dürbrook (SPD),
Sicherheitspolitiker
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